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A Satzung

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) erlgsst die Stadt Grafenau folgende Satzung:

4. Anderung des Bebauungsplans
,Haus i. Wald-Nord”

§ 1

Geltungsbereich

Die Grundstiicke mit der Flurnummer 1202/2, 1202/6, 1202/7,1202/8, 1204 Teilflache 1205
und 1184 Teilflache der Gemarkung Haus i. Wald bilden den gednderten Bereich des Bebau-
ungsplans.

Der Planteil B Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan ,Haus i. Wald-Nord” mit Plandatum
07.04.2025 ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Zulassigkeit von Vorhaben

(1) Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zuldssigkeit
von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 30 Abs. 1 BauGB.

(2) Die Festsetzungen des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” und der Deckblatter 1 bis 3
bleiben unberiihrt, sofern sich nachfolgend keine Anderungen ergeben.

(3) Das bisher auf den Grundstiicken ausgewiesene Mischgebiet wird im Geltungsbereich der
4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” als Gewerbegebiet ausgewiesen.

§3
Festsetzungen
1. Festsetzungen durch Text

1.1. Technischer Umweltschutz, Larmschutz

1.1.1. Zulassige Schallemissionen

Durch bestehende Betriebe in Néhe der maBgeblichen Immissionsorte kann davon
ausgegangen werden, dass eine Vorbelastung durch Gewerbeldrm in gewissem Um-
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fang besteht. Die Ermittlung erfolgte in der schalltechnischen Untersuchung zum Be-
bauungsplan ,Stockwiesen”.

Zulassig sind Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans
,Haus i. Wald - Nord” und hier auf den Teilflache 1 bis 5, deren je Quadratmeter

Grundflache (innerhalb der Baugrenzen, bzw. dargestellte Verkehrsfla-

chen) abgestrahlte Schallleistung die Emissionskontingente Lgg nach DIN

45691 entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle weder tags

(06:00 -22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 06:00 Uhr) tberschreiten:

ente nach Richtungssektoren

Larmkontingente LEK Tag/Nacht pro m? in dB(A),
ermittelt nach DIN 45691 und Zusatzkonting

Kontingent

Zusatzkontingent

Teilflache Tag |Nacht Sektor e Nacht
TF 1 innerhalb Baugrenzen 60 44 A 0 0
TF 2 VF3 NW 56 47 B 5 4
TF3VFEN 60 47 C 5 5
TF4VFO 60 45 D 4 2
TF5VFS 60 46 E 7 7

Verkehrsflache; NW, N, O, S = Himmelsrichtung

Sektor Anfang Ende
A 138,1 168,8
B 168,8 199,1
C 199,1 284,3
D 284,3 341,8
E 341,8 138,1

Die Gradeinteilung erfolgt in Altgrad (Vollkreis = 360°; Norden = 0/360°, Osten = 90°,

Studen = 180°, Westen = 270°). Die Sektoren verlaufen im Uhrzeigersinn.

Referenzpunkt GKS

X

Y

Koordinaten

4602660,47

5408785,79

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in

den Gleichungen (6) und (7) Lgk i durch Lgk j j zu ersetzen ist.

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flachen-
schallquellen mit dem Umgriff gemaB Ubersichtslageplan im Anhang der schalltech-
nischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. Schalltechnische Untersuchung zur 4. Ande-
rung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald -Nord") nach dem Verfahren der DIN 45691,
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1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Abschnitt 5 durchgefiihrt. Hierbei wurden Emissionskontingente fiir unterschiedliche
Gebiete ermittelt, die im Ubersichtsplan im Anhang der schalltechnischen Untersu-
chung (GEO.VER.S.UM, a.0.0.) bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung
unter alleiniger Berlcksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdémpfung bei einer
Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens Giber mehrere Teilflachen,

so ist dieses Vorhaben dann zuldssig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel
nicht groBer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden
Immissionskontingente. Die Regelung der Summation gemal Abschnitt 5 der DIN
45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen.

Gebdude mussen gemdB Art. 13 BayBO einen ihrer Nutzung entsprechenden
Schallschutz aufweisen.

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

Betriebsleiterwohnungen und Betriebsleiterwohngebdude sind nicht zuldssig.

s1.1
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1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Mal3 der baulichen Nutzung

Maximale Grundflachenzahl GRZ 0,7
Maximale GeschoB3flaéchenzahl GFZ 1,0
Gebdaude

zulgssige Dachformen:
Flachdacher und Pultdécher mit einer Neigung von 2 bis 10°
Dachdeckung, Dachbegriinung

Als Dacheindeckung sind alle harten Deckungen mit folgenden Ausnahmen zuldssig:
unbeschichtete, metallische Materialien wie kupfer-, zink- oder bleihaltigen Materi-
alien sind sowohl als Eindeckung als auch fir Regenwasserleitungen unzulassig.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Déacher mit einem Bodenaufbau von mind. 7 cm extensiv
zu begriinen

Bauweise

Es wird die abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt.
Die Ldngsausdehnung von Geb&uden mit mehr als 50m Lange ist zuldssig.

Griunordnerische Festsetzungen

Rechtsgrundlagen und Herstellung des Bezugs zum Bebauungsplan ,Haus i. Wald-
Nord”

Der Griinordnungsplan ist integriert in den Bebauungsplan und mit diesem als ein zu-
sammengehdrendes Planwerk zu betrachten. Die getroffenen Festsetzungen verste-
hen sich auf der Grundlage des § 10, § 9 Abs.1a und § 200a BauGB.

Die Griinordnerischen Festsetzungen der 4. Anderung des Bebauungsplanes ,Haus i.
Wald-Nord"” ersetzen die griinordnerischen Festsetzungen des Deckblatts Nr. 3 zum

Bebauungsplan ,Haus i. Wald-Nord” vom 05.07.2018 im Geltungsbereich der 4. Be-
bauungsplandnderung.

Gestaltung und Bepflanzung

Die nicht Uberbauten Flchen der bebauten Grundstticke werden als Griinfléchen an-
gelegt und unterhalten, soweit diese Flachen nicht fir eine andere zuldssige Nutzung

wie Stellplatze und Arbeits- oder Lagerflachen benétigt werden. Die Eingriffsflache ist
im Rahmen der zuldssigen GRZ zu minimieren. Alle festgesetzten Grinfléchen (Saat-

und Pflanzflachen) sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.

Der Abstand der Strducher zum Fahrbahnrand der Staatsstral3e (Haselbacher StrafB3e)
betrdgt mindestens 8m.

s1.1
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1.6.3.

Geschnittene Hecken sind nicht zuldssig.

Auf den Grinflachen angrenzend an die Zufahrt zur Kreisstral3e (Passauer Stral3e)
sind nordlich der Zufahrt zwei sGulenférmige Baume Il. Ordnung ge. Pflanzliste im
Abstand von mindestens 8m zueinander zu pflanzen, und vier weitere Baume entlang
der Kreisstral3e. Der Abstand der Baume zum Fahrbahnrand der Kreisstral3e betrégt
mindestens 8m.

Je 600m? Grundstiicksflache ist ein Baum I. bzw. Il. Ordnung der Pflanzenliste zu
pflanzen. Bei einer Gesamtflache des Geltungsbereiches von 7.000 m? sind dies 12
Baume.

Zusatzlich zu den Arten der Pflanzliste sind im direkt angrenzenden Bereich zu Gebdu-
den (z.B. Eingangsbereiche) auch andere standortgerechte Pflanzen (auch Kletter-
pflanzen, Bodendecker und Stauden) bis zu einem Anteil von 50 % zuldssig.

Griinfléchen, die nicht mit Geholzen bepflanzt werden sind als Magerrasenflachen
auf hochstens 10cm Oberbodendicke anzulegen und héchstens 2x/Jahr zu méhen.
Jegliche Diingung ist zu unterlassen. Das M&hgut ist aufzunehmen und abzufahren.
Die Ansaat hat mit Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Ober-
pfalzer Wald”, mit dem Typ ,Magerrasen sauer” zu erfolgen.

Im Bereich stidlich und 6stlich des Anwesen der Flurnummer 1202/9 ist eine minde-
stens zweireihige Heckenpflanzung mit freiwachsenden Pflanzen der Pflanzenliste und
mit einem Pflanzabstand von minimal Tm x Tm und maximal 2m x 2m anzupflanzen.
Geschnittene Hecken sind nicht zul@ssig. Die Wuchshéhe der Hecke betragt minde-
stens 4,0m.

In der Hecke sind in Abstdnden von 10 - 15m finf Baume I. Ordnung bzw. sdulenfor-
mige Baume Il. Ordnung gemdB Pflanzliste zu pflanzen. Bei der Baumpflanzung ist ein
Mindestabstand von 5,0 m zu Nachbargrundstiicken einzuhalten. Im Rahmen einer
fachgerechten Pflege kann zeitversetzt im Abstand von jeweils mindestens fiinf Jah-
ren ein Viertel der Strducher auf den Stock gesetzt werden. Die Baumreihen bleiben
erhalten. Sie dirfen lediglich bei Erfordernis der Verkehrssicherung und der Standsi-
cherheit fachgerecht zurtickgeschnitten werden.

Den Bauantrdgen ist jeweils ein qualifizierter Freifldchengestaltungsplan beizufiigen.

Pflanzenliste

Fremdlandische Koniferen wie Thujen oder Scheinzypressen, bzw. ziichterisch beein-
flusste Gehdlze wie Trauer-, Hange- und Saulenformen sind nicht zuldssig.

Fir Pflanzungen auf Gewerbefldchen sind folgende standortgerechte Gehdlzarten zu
verwenden:

Baume I. Ordnung, Mindestqualitat: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang in Tm
Hohe 14-16 cm

Acer platanoides Spitzahorn Acer pseudoplatanus  Bergahorn
Quercus robur Stieleiche Tilia cordata Winterlinde
Ulmus laevis Flatterulme

s1.1
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Baume II. Ordnung, Mindestqualitdt: Hochstamm, 3x verpflanzt,
Stammumfang in Tm Hohe 14-16 cm

Acer campestre Feldahorn Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogelkirsche Sorbus aucuparia Vogelbeere

Sdulenférmige Baume, Mindestqualitat: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang
in Tm Hohe 14-16 cm

Acer pseudoplatanus ,Erectum” Schmalkroniger Bergahorn
Carpinus betulus ,Fastigiata” Sdulen-Hainbuche
Quercus robur ,Fastigiata” Sdulen-Eiche

Quercus robur ,Fastigiata Koster” Sdulen-Eiche

Tilia cordata ,Erecta” Winterlinde Erecta

Geschlossene Gehdlzpflanzung
10 % Heister Mindestqualitat 2x verpflanzt, Hohe 150 - 200 cm,
90 % Straucher, Mindestqualitat verpflanzt, Hohe 60 - 100 cm

Cornus sanguinea Gewohnlicher Hartriegel

Cornus mas Kornelkirsche Corylus avellana Hasel

Ligustrum vulgara Liguster Lonicera nigra Schwarze Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehdorn Rhamnus catharticus  Kreuzdorn

Rhamnus frangula Faulbaum Rosa canina Hundsrose

Rosa pendulina Alpenheckenrose Rosa pimpinellifolia  Bibernellrose

Salix caprea Salweide Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa  Roter Holunder Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Kletterplanzen

Clematis vitalba gewdhnliche Waldrebe Hedera helix Efeu (nichtim Stden)
Parthenocissus Parthenocissus

tricuspidata ,Veitchii®  Wilder Wein quinquefolia Wilder Wein
Polygonum aubertii Schling-Knéterich

1.6.4. Verwendung von Lichtquellen im Aussenbereich

Es ist auf eine sparsame Beleuchtung im AuBBenbereich zu achten und neu zu errich-
tende Beleuchtungen an StraBen und Wegen, AuBBenbeleuchtungen baulicher Anla-
gen und Grundstiicken sind technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmit-
teln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor
nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschiitzt werden. Es sind vollab-
geschirmte Leuchten in Form von dichtgeschlossenen Leuchtgehdusen mit Beleuch-
tungsrichtung von oben nach unten und ohne Abstrahlung tiber der Horizontalen
(ULR = 0%) zu verwenden, von denen keine Fernwirkung auszugehen hat. Die Licht-
punkthohe ist moglichst niedrig anzusetzen. Das Leuchtmittel hat im Wellenbereich
zwischen 500 und 680 nm zu liegen um einen méglichst geringen UV-, Blaulicht und
Infrarotanteil zu erreichen. Die Farbtemperatur hat unter 3000 Kelvin zu liegen bzw. es
sollte nach Mdglichkeit gelbes Licht verwendet werden.

Es ist eine bedarfsorientierte Steuerung (Bewegungsmelder) zu verwenden, um eine
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1.6.5.

1.7.

1.8.

dauerhafte Beleuchtung auszuschlieBen.
Das Anstrahlen von Gebduden und Griinflachen ist unzuldssig.

Flgchenversiegelung, Ableitung von Oberflachenwasser

Die Versiegelung von nicht tberbauten Flachen ist auf das unbedingt notwendige
Mal zu beschranken.

Wege und Stellplatzflachen sind mit wasser- und luftdurchlassigem Aufbau und Belag
auszufihren.

Abwadasser und Oberflachenwdsser aller Art von Bauflachen, einschlieBlich der Ver-
kehrsfléchen dirfen nicht auf den StraBengrund der StaatsstraBBe oder der Kreisstra-
Be, bzw. in deren StraBenentwdsserungsanlagen abgeleitet werden. Niederschlags-
wasser ist auf dem Grundstiick z.B. mittels Fullkorperrigolen zu versickern oder zu
verrieseln.

Uberschiissiges Niederschlagswasser ist nach Versickerung bzw. Verrieselung dem
stadtischen Trennsystem zuzufihren.

Zeitliche Vorgaben

Die grinordnerischen MaBnahmen im Geltungsbereich der geplanten MaBnahmen
sollen zeitgleich mit diesen BaumaBnahmen vorgenommen werden, sind jedoch spd-
testens in der darauffolgenden Vegetationsperiode fertigzustellen.

Vorhabentrager ist der Eingriffsverursacher.

Einfriedungen

Einfriedungen sind mit einem Mindestabstand von 10m zum GuBeren Rand der Fahr-
bahndecke der StaatsstraBe und mit einem Mindestabstand von 8m zur Kreisstral3e zu
errichten.

Als Einfriedung sind Maschendrahtzdune und Gitterzdune bis zu einer Héhe von 2,0m
zul@ssig. Zaunsockel sind nicht zuldssig. Die Bodenfreiheit der EinzGunung ist mit min-
destens 10cm anzusetzen.

Gelandemodellierungen, Stitzmauern

Aufschittungen und Abgrabungen sind auf ein Mindestmal3 zu begrenzen. Sie miis-
sen in den Bauvorlagepldnen dargestellt werden. Erdwadille sind nicht zuléssig.

Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Maximalneigungvon 1:1,5
(Hohe : Lange) und einer Hohe von max. 1,5 m ab dem Urgeldnde sind zuldssig.

Entstehende Béschungen sind mit Geholzen aus der Pflanzenliste zu bepflanzen und
zu unterhalten.

Stitzmauern sind ausserhalb der Baugrenzen bis zu einer Hohe von 3,0m tber dem
Urgeldnde zuldssig. Im Bereich des Griinstreifens 6stlich und stidlich des Anwesens der

s1.1
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1.9.
1.9.1.

1.9.2.

1.10.

1.11.1.

FI.Nr. 1202/9 sind Stitzmauern nicht zuldssig.
Gebdudeaussenwdande sind nicht als Stitzwande aufzufassen.

Fassadengestaltung und - begriinung

Fir die Gestaltung der Fassaden sind Materialien mit matten, nicht spiegelnden
oder reflektierenden Oberfldchen zu wahlen. Fur die Farbgestaltung sind gedeckte,
pastellfarbene Téne zu verwenden.

Beim Einsatz von Photovoltaikpaneelen ist darauf zu achten, dass Blendwirkungen auf
die Verkehrsteilnehmer und in die Umgebung ausgeschlossen sind.

Fassadenbegriinung

An der West- und Nordfassadenseite ist eine Fléche von je mindestens 100 m? und an
der Ostfassadenseite eine Fldche von mindestens 200 m? mit Kletterpflanzen aus der
Pflanzliste gem. 1.6.3. bis zur Gebdudeoberkante zu begriinen. Entsprechende Klet-
terhilfen sind dazu jeweils anzubringen.

Werbung, Werbeanlagen

Werbeanlagen an Gebduden und baulichen Anlagen dirfen nicht tber die Fassa-
denoberkante hinausragen. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Héhe von
max. 3,00 m zuldssig.

Die maximale Ansichtsfldche darf 4,00 gm nicht Gberschreiten. Werbeanlagen mit
wechselndem oder bewegtem Licht sowie Lichtreklamen mit grellen Farben oder
Farbmischungen sind unzuldssig.

Die Werbeanlagen dirfen nicht in den AuBenbereich hinauswirken. Gemal § 33 Abs.
1 StVO darf der Verkehr auBBerhalb geschlossener Ortschaften nicht durch innerért-
liche Werbung oder Propaganda gestort werden. Innerhalb der Anbauverbotszone
sind werbende oder sonstige Hinweisschilder unzul@ssig.

Akkustische Werbeanlagen sind unzuldssig.

Die Verwendung von Skybeamern ist unzuldssig.

Auflagen der StraBenbaubehorden

Zur StaatsstraBe St2321:

Sichtdreiecke sind von sichtbehindernden Anlagen aller Art freizuhalten, die mehr als
80 cm Uber die Fahrbahnoberkante der StaatsstraBBe ragen.

An den einmiindenden StraBen sind folgende Sichtfelder freizuhalten:

110 m links in Richtung KreisstraBBe FRG 11
135m rechts in Richtung Haus i. Wald im Zuge der StaatsstraBBe
3m im Zuge der Privateinfahrt, gemessen vom duBeren Rand der StaatsstraBBe

Gemessen vom duBeren Rand der Fahrbahndecke besteht ein Anbauverbot von 20 m.

s1.1
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Davon ausgenommen sind, bezogen vom Fahrbahnrand der Staatsstral3e, folgende
Abstdnde einzuhalten:

10 m mindestens bis zur Lagerhalle als Hochregallager

10 m mindestens bis zu Parkplatzen, BetriebsstraBBen, Aufschittungen,
Abgrabungen, Stitzmauern etc.

10 m mindestens bis zu einer stabilen EinzGunung

15m mindestens wdhrend der Bauphase bis zu Lagerpldtzen und
Baustelleneinrichtungen

7,5m mindestens bis zu Bdumen mit einem dauerhaften
Stammdurchmesser < 8 cm

1.11.2. Zur KreisstraBe FRG 11:

Gemessen vom duBeren Rand der Fahrbahndecke besteht ein Anbauverbot.
Bezogen vom Fahrbahnrand der KreisstraB3e sind folgende Absténde einzuhalten:

8 m mindestens bis zu Aufschittungen und Abgrabungen
8 m mindestens bis zu neuen Parkpl&tzen, BetriebsstralBen, ErschlieBungsstraBen
8 m mindestens bis zu einer stabilen EinzGunung
8 m mindestens bis zu Baumen
7,5m mindestens bis zu Strduchern mit einem Stammdurchmesser bis 10cm

Hinweis:

Aus Grinden des Anprallschutzes und der Absturzsicherung sind in Abstimmung mit
der StraBenbauverwaltung die erforderlichen Schutzeinrichtungen gemdB der Richtli-
nie fir passive Schutzeinrichtungen zu errichten.

Ausgleich

Der Ausgleich erfolgt auf der Flurnummer 918 Gemarkung Haus i. Wald durch die
Umwandlung eines mittelalten Buchen- / Kiefernbestandes bzw. eines mittelalten
strukturreichen Nadelholzforstes in einen standortgerechten Tannen-Fichten-Bu-
chenwald. Dabei werden vorab die Kiefern gefdllt und im Anschluss im notwendigen
Rahmen gebietsheimische Buchen- (Anteil 50%), Tannen- (Anteil 25%) und Fichtens-
dmlinge (Anteil 25%) gepflanzt. Der Schutz vor Wildsschaden erfolgt mit Wuchshdil-
len (Buche) bzw. Terminalknospenklemmen bei den Nadelgeholzen. Abgestorbene
Samlinge werden nachgepflanzt. Eine wirtschaftliche Nutzung des Waldbestandes
ist nicht zulassig. Lediglich Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht diirfen
ausgefiihrt werden. Das dabei anfallende Holz ist als Totholz in der Ausgleichsflache
zu belassen. Weitere Erlduterungen finden sich im B Planteil ,Externer Ausgleich”.

s1.1
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2. Festsetzungen durch Planzeichen

2.1. Art der baulichen Nutzung

2.1.1. @ Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

2.2. Baugrenze

2.2.1. E Baugrenze nach § 23 Abs. 3 BauNVO;

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen
sind, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflachen zuldssig sind

oder zugelassen werden kénnen, aulBerhalb der Baugrenze zuléssig.
2.3.  Hohe baulicher Anlagen

2.3.1.  whHasamann  maximal zuldssige Oberkante der Wandhéhe 499 m GNN

2.3.2.  whstamany  maximal zuldssige Oberkante der Wandhéhe 514 m GNN

2.4, Verkehrsfléchen

2.4.1. offentliche Verkehrsflache, Stral3e

2.4.2. private Verkehrsflachen

private Verkehrsfldche mit versickerungsféhigem
Aufbau und Belag als Rasenfugenpflaster o.4.

2.4.3. Il:____} Flache fur PKW-Stellplatze

2.5. Grinordnung

2.5.1. @ zu pflanzender Baum nach Pflanzliste 1.6.3

2.5.2. (DSB zu pflanzender sdulenférmiger Baum Il. Ordnung nach Pflanzliste 1.6.3

07.04.2025 SEITE 13 VON 39
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2.53. D zu pflanzende Hecke nach Pflanzliste 1.6.3

2.5.4. Anlage von Magerrasenflichen auBerhalb von Geholzpflanzungen

t

2.6. Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz von
Natur und Landschaft

2.6.1. EL AuBengrenze Ausgleichsflache

2.7.  Sonstige Planzeichen

2.7.1. : [ Geltungsbereich
- Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Deckblatts Nr. 4
zum Bebauungsplan ,Haus i. Wald-Nord”

2.7.2. e—e—e—e Grenze unterschiedlicher Festsetzungen zur Gebdudehdhe

§4

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmac

Alexander Mayer, 1. Beister

Stadt Grafenau, den 21 Aug. 2025
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STADT GRAFENAU

4, ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS
LHAUS IM WALD-NORD"

B Planteil

zum Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan ,Haus im Wald-Nord”
Plan M 1:1.000
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Hinweis
Systemschnitte 0.M.

OK 514 m GNN

Schnitt AA
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Schnitt BB

Hinweis Planausschnitt o.M.
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B Planteil

zum Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan ,Haus im Wald-Nord”
Externe Ausgleichsflache

Bestand

Gemarkung Haus i.Wald z.T. Biotop und Nutzungstypen gemaf Biotopwertliste
Wald Bayerische Kompensationsverordnung

907 [ Buchenreihe - mittel

m Buche / Kiefer - mittel

N722 Strukturreiche Nadelholzforste - mittel

Planung

m L232 Tannen-Fichten-Buchenwald - mittel
E AuBlengrenze Ausgleichsflache

910

920

Stadt Grafenau - Bebauungsplan
Haus i. Wald-Nord / DB 4

Lageplan:  Ausgleich
Malstab: 1:1.000 A

Planer: Buro Blattwerk in Salzweg

Plandatum 07.04.2025
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C Hinweise

1. Hinweise durch Planzeichen

1.1. Geltungsbereich Bebauungsplan ,Haus i. Wald-Nord”

1.1.1. Geltungsbereichsgrenze

1.2. Gebdudebestand, Gelandehohe

1.2.1. /\/ bestehende Gebdude
/\'

122, s Hohenline des Bestandsgeldndes Tm-Hohe bezogen auf m GNN

1.3. Flurstiicke

1.3.1. Flursticksummer

1.3.2. w Flurstiicksgrenze

1.4, StraBenbaubehorde

1.47. < AAAaaa anbaufreie Zone

10m  zur StaatsstraBe St 2321
8m  zur KreisstraBBe FRG 11

1.4.2. Sichtdreieck mit Angabe der Lange der Sichtachse

1.5. sonstige Hinweise

1.5.1.  Aa____ar  Schnittfihrung der Systemschnitte
1.5.2. FOK 491 m NN FuBbodenoberkante im ErdgeschoB als Bezugshohe

Sonstige Planeintrége sind Kennzeichnungen bzw. nachrichtliche Ubernahmen,
und somit keine Festsetzungen.

07.04.2025 SEITE 17 VON 39
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2.1.

2.1.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

Hinweise durch Text

Technischer Umweltschutz, Immissionsschutz

MaBgebliche und relevante Immissionsorte

MaBgebliche und relevante Immissionsorte im Umfeld des Bebauungsplans sind be-
reits durch Gewerbeldrm vorbelastet. Dies wurde gemdl schalltechnischer Untersu-
chung bei der Ermittlung der Planwerte entsprechend berticksichtigt..

Baugenehmigungsverfahren

Bei Baugenehmigungsverfahren bzw. Nutzungsdnderungsantrdgen kann von der Ge-
nehmigungsbehdrde der Nachweis gefordert werden, dass die festgesetzten Emis-si-
onskontingente eingehalten werden kénnen. Dieser Nachweis ist nach TA Larm unter
Berlicksichtigung der Schallausbreitungsverhdaltnisse der vom Vorhaben ausgehenden
Gerdusche zu fuhren. Die Berechnungen missen gemdal § 12 BauVorlV den nach
bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschiitterungsschutz
nachweisen.

Empfehlung von SchallschutzmalBnahmen im Zuge der Baugenehmigungsplanung

Dariber hinaus werden die folgenden SchallschutzmaBnahmen empfohlen, die im
Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden sollten.

e Die Fahrwege von Parkplatzen sind gegebenenfalls zu asphaltieren. Alternativ
hierzu kénnen fur die Fahrwege ungefaste Pflastersteine verwendet werden.

e Technische Anlagen und Aggregate sollten im Bereich von Gebduden situiert wer-
den, die dem ndchstgelegenen Immissionsort abgewandt sind.

e Die Abschirmwirkung von Gebduden sollte bei technischen Anlagen ausgenutzt
werden.

Gerdusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder
auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder unzumutba-
re Beldstigungen nicht entstehen.

Naturschutz

Es wird empfohlen, an der neuen Fassade jeweils 1 Turmfalkenkasten sowie 6 Mauer-
segler- und 4 Fledermauskdsten anzubringen.

ErschlieBung mit Strom, Gas

Pflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen

Bestand, Sicherheit und Betrieb der Anlagen von Energieversorgungsunternehmen
dirfen nicht beeintrachtigt werden. Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen
sind von Bepflanzung freizuhalten.

s1.1
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2.3.2.

Bei der Durchfiihrung von Baumpflanzungen und Pflanzungen von tiefwurzelnden
Strduchern im Bereich der Erdkabel der Versorgungsunternehmen ist ein beidseitiger
Abstand von 2,50 m einzuhalten.

Sollte dieser Mindestabstand unterschritten werden, sind im Einvernehmen mit dem
Energieversorgungsunternehmen geeignete SchutzmalBnahmen durchzufihren.

Bei Aufgrabungen betragt der Schutzzonenbereich fir Kabel je 0,5m rechts und links
der Trassenachse. Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen, bzw.
Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschrankung sind Plane fir Bau-
und Bepflanzungsvorhaben den Versorgungsunternehmen rechtzeitig zur Stellung-
nahme vorzulegen.

Strom-Kabelhausanschliisse, Hausanschlisse

Fir Kabelhausanschlisse dirfen nur marktibliche und zugelassene Einfiihrungssys-
teme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prii-
fungsnachweis der Einfiihrung ist nach Aufforderung vorzulegen.

Die StandarderschlieBung fur Hausanschlisse deckt max. 30 kW ab.

Werden aufgrund der Bebaubarkeit oder eines erhohten elektrischen Bedarfs hohere
Anschlussleistungen gewiinscht, ist eine gesonderte Anmeldung des Stromanschlus-
ses bis zur Durchfihrung der ErschlieBung erforderlich. Das “Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen” ist zu beachten.

Auskiinfte zur Lage der von der Bayernwerk Netz betriebenen Versorgungsanlagen
kénnen online tber das Planauskunftsportal www.bayernwerknetz.de/de/energie-
service/kundenservice/planauskunftsportal.html eingeholt werden.

s1.1
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D

1.

Verfahrensvermerke

Der Stadtrat der Stadt Grafenau hat in der Sitzung vom 18.06.2024 gem@l § 2 Abs. 1 BauGB
die 4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.10.2024 ortsublich bekannt gemacht.

Die Offentlichkeit wurde friihzeitig gemaB § 3 Abs. 1 BauGB iber die Planung durch Auslegung
im Rathaus vom 18.11.2024 bis 16.12.2024 unterrichtet und ihr Gelegenheit zur AuBerung und
Erérterung der Planung gegeben. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 15.11.2024 durch
Verdffentlichung auf der Homepage der Stadt Grafenau ortstiblich bekannt gemacht.
Gleichzeitig wurden die Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung
beriihrt sein kann, mit Schreiben vom 14.11.2024 gemdB § 4 Abs. 1 BauGB tiber die Planung
unterrichtet und um AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detailierungsgrad der Umweltprifung nach §2 Abs. 4 BauGB, bis zum 16.12.2024 gebeten.
Der Stadtrat hat am 18.02.2025 die vorgebrachten Anregungen und Bedenken behandelt.

Das Deckblatt Nr. 4 wurde im Rathaus gemdl § 3 Abs. 2 BauGB vom 04.03.2025 bis 03.04.2025
offentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 27.02.2025 durch
Verdffentlichung auf der Homepage der Stadt Grafenau ortsiiblich bekannt gemacht.
Gleichzeitig wurden die Behérden und Trager dffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung beriihrt sein kann, mit Schreiben vom 27.02.2025 gemal § 4 Abs. 2 BauGB um
Stellungnahme zum Satzungsentwurf und der Begriindung bis zum 03.04.2025 gebeten.

Der Stadtrat hat am 15.04.2025 die vorgebrachten Anregungen und Bedenken behandelt.

Das Deckblatt Nr. 4 wurde im Rathaus gemalB § 4a Abs. 3 BauGB vom 23.04.2025 bis
13.05.2025 erneut &ffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 16.04.2025
durch Veréffentlichung auf der Homepage der Stadt Grafenau ortsiblich bekannt gemacht.
Gleichzeitig wurden die Behérden und Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung beriihrt sein kann, mit Schreiben vom 17.04.2025 gemal § 4a Abs. 3 BauGB
um Stellungnahme zum Satzungsentwurf und der Begriindung gebeten.

Der Stadtrat hat am 19.08.2025 die vorgebrachten Anregungen und Bedenken behandelt.

Der Stadtrat hat am 19.08.2025 die Anderung des Baubauungsplanes ,Haus i. Wald-Nord" durch
Deckblatt Nr. 4 als Satzung beschlossen.

Grafenau, dén

Aiexarereﬁ\'ﬁ_o/yer, 1. Bﬁrgerme'@
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6.

Ausgefertigt

Der SatzungsbeschluB zu der 4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” wurde am

22 Aug. 2025 gemdB § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsublich bekanntgemacht.
Die 4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” mit Begriindung wird seit diesem Tag
zu den Ublichen Dienststunden in der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten und tiber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 4. Anderung des
Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der
Bekanntmachung hingewiesen.

. Bug. 2025

Grafenau, den

g

= |
Alexander Mayer, 1. BUrger@r
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Begriindung

Anlass und Ziele der Anderung des Bebauungsplans

Die Firma Zambelli Fertigungs GmbH & Co. KG in Haus im Wald, Stadt Grafenau hat
sich im Laufe ihrer Firmengeschichte kontinuierlich zu einem weltweit tatigen Unter-
nehmen entwickelt. Durch die stetige Erweiterung des Handelsgebiets mussten die
Produktionskapazitdten entsprechend weiterentwickelt werden. Um den Standort ins-
gesamt zu erhalten, verfolgt die Firma das Ziel, den Raumbedarf fir Produktion und
Lager/Logistik auf dem angestammten Firmengeldnde abzudecken.

Mit dem Neubau einer Logistikhalle als Hochregallager soll nun die Lagerkapazitat
auf das neue Gebdude konzentriert werden und damit Raum fir weitere Produktions-
kapazitdten im Bestand in Form von automatisierten Produktionsmaschinen geschaf-
fen werden.

Als Standort fiir den Neubau blieb schlieBlich die Flache tbrig, die im Deckblatt Nr. 3
des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” als Stellplatzanlage vorgesehen war.

Aufgrund der nun geplanten Nutzung als Gewerbebau muss die bisher als Mischge-
biet ausgewiesene Flache in der Folge als Gewerbegebiet gewidmet werden.

Verfahren

Die 4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” wird nach § 2 Abs. 1
BauGB durchgefiihrt. Es soll im Sinne einer Nachverdichtung eine Flache tberplant
werden, die bisher im rechtskréftigen Deckblatt Nr. 3 zum Bebauungsplan ,Haus i.
Wald-Nord” als Parkplatz und Griinfldche ohne herausgestellte Bedeutung im Sinne
des Natur- und Landschaftsschutzes ausgewiesen ist. Bestehende Gebdude inner-
halb des Geltungsbereichs wurden mittlerweile entfernt.

Die Firma Zambelli Fertigungs GmbH & Co.KG in Haus im Wald, Stadt Grafenau,
beabsichtigt zur VergréBerung ihrer Lagerkapazitaten eine Lagerhalle als Hochre-
gallager zu errichten.Fir diesen Bereich auf den Flurnummern 1202/2, 1202/7 setzt
der rechtskraftige Bebauungsplan Deckblatt 3, aus dem Jahr 2018 ein Mischgebiet
mit einer Stellplatzanlage fest. Um die baurechtliche Voraussetzung fur die geplante
Betriebserweiterung zu schaffen, ist der Bebauungsplan Haus i. Wald-Nord und das
Deckblatt Nr. 3 der Stadt Grafenau zu dndern.

Fldchennutzungsplan

Der aktuell giltige Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3
BauGB gedndert.

Stadtebau

Aus stadtebaulicher Sicht ist die geplante Erweiterung die Fortfihrung der vorhande-
nen Entwicklung aus dem bereits bestehenden Produktionsbetrieb der Firma Zambelli.

Das Ortsbild entspricht einer, im lokalen MaBstab gesehen, ausgedehnten Gewerbe-

s1.1
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5.2.

ansiedlung, die sich zusammen mit dem Betrieb der Firma Greipl westlich gegentber
der KreiststraBBe FRG 11 zu einem ausgedehnten Gewerbegebiet entwickelt hat.

Abweichungen gegeniber dem rechtskraftigen Deckblatt Nr. 3

Gebietswidmung

Das bisher als Mischgebiet festgesetzte Teilgebiet im Plangebiet wird als Gewerbege-
biet nach

§8 BauNVO gewidmet.
Baugrenze
Fir das geplante Gebdude werden Baugrenzen festgesetzt.

Die bisher geplante Stellplatzanlage wird vollstandig Gberbaut.
Es werden Gebdudehdhen (Wandhdhe WH) bis zu 23 m zugelassen

Immissionsschutz

Dem Bebauungsplan liegt eine Schalltechnische Untersuchung als Berechnungsaus-
gabe zur Gerduschkontingentierung vom 01.04.2025 von GEO.VER.S.UM bei.

Uberbaute Fléiche GRZ

Nach einer Giberschldagigen Uberpriifung der zu erwartenden GRZ fiir die geplante
Bebauung ergibt sich ein Wert, der zwischen 0,7 und 0,8 liegt.

Im rechtskraftigen Bebauungsplan ,GE Haus i. Wald-Nord" ist die GRZ mit 0,7 fest-
gesetzt. Ausgehend von dem Orientierungswert von 0,8 gem. § 17 BauNVO liegt der
ermittelte Wert im Rahmen der in der BauNVO vorgegebenen Norm.

Da das Deckblatt lediglich einen Teilbereich des Bebauungsplans ,GE Haus i. Wald-
Nord” erfasst, jedoch die Ermittlung der GRZ sich auf das Gesamtgebiet beziehen
muss, soll die Festsetzung von 0,7 aus Griinden der Konformitat im Gesamtgebiet
beibehalten werden. Die Uberschreitung des Gernzwertes in der zweiten Kommastelle
sollte bis zum Wert 0,79 in diesem Zusammenhang ausdriicklich gewdhrt werden.

Eine Befreiung nach § 31 BauGB sollte im Interesse der Durchfihrbarkeit der Objekt-
planung im Rahmen des Orientierungswerts des § 17 BauNVO grundsdatzlich ermog-
licht werden.

Stellplatznachweis

Der Bedarf an Stellplatzen ist nach § 2 Abs. 1 der ,Satzung tGber die Herstellung und
Ablésung von Stellpldtzen” der Stadt Grafenau zu ermitteln und nachzuweisen. In Zif-
fer 9 der Anlage ist unter Gewerbliche Anlagen in Nr. 9.1 der Bedarf fir Handwerks-
und Industriebetriebe nach Nutzfléche bzw. Zahl der Beschéftigten zu ermitteln.

Danach errechnet sich folgender Stellplatzbedarf:

s1.1
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Zahl der Beschaftigten gesamt: 143
davon sind ca. 60 Personen im 2-Schichtbetrieb tdtig.

Der Schlissel aus der Stellplatzsatzung ergibt einen Bedarf von 143 / 3 = 48 Stellplat-
zen.

Da es sich bei dem Neubau um eine weitestgehend automatisierte Lagerhalle han-
delt, ist mit nur geringem bis keinem Personalzuwachs aus der BaumaBnahme zu
rechnen.

Insgesamt wird die Produktion in Zukunft auf einen gréBeren Anteil an Automation
umgestellt, so dass auch mittelfristig eher mit einem Riickgang von Arbeitskraften zu
rechnen ist.

Im u.a. Lageplan sind insgesamt ca. 93 Stellpldtze auf dem Firmengeldnde nachge-
wiesen.

rot, Bestand:
16+17+17+7+20=77

77 Stellplatze
(ca. 8 StPl.entfallen nach Neu-
bau)

grun:

zusdtzlich mégliche StPI.
12+2+2 =16

16 Stellplatze

77+16 =93

93 Stellplatze gesamt

9. Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Elektrizitat und Abwasser ist in vollem Umfang
gewdbhrleistet.
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10.

11.

Beseitiqung des Niederschlagswassers

Die Flache wird als reines Trennsystem gefiihrt und fiir das Plangebiet gibt es einen se-
paraten Hausanschluss DN 400 StB mit ca. 2,7% Neigung.

Anfallendes Niederschlagswasser, insbesondere von Dach- und Hofflgchen, soll so
weit wie moglich versickert oder tGber Griinflachen und Mulden breitflachig verrieselt
werden.

Zur Ableitung des tiberschissigen Niederschlagswassers steht das gemeindliche
Trennsystem mit einem Regenriickhaltebecken im Westen des Gewerbgebiets jenseits
der Kreisstral3e zur Verfigung.

Die stadtische Rickhaltung ist iber das Wasserecht von 2014 fir Mischwasserbe-
handlungsanlagen der KA Furth und den dem RUB nachgeschaltenen Teichen (WRV
von 2009) genehmigt.

Der Bereich wird in den aktuellen Antragsunterlagen der Stadt Grafenau zur Misch-
wasserbehandlung fir die Gesamtkldranlage Grafenau als Trennsystem ,66 T* gefiihrt
und wurde beim WWA DEG eingereicht.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

GemdlB § 1a Abs. 2 und Abs. 3 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und scho-
nend umgegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusétzlichen Inanspruch-
nahme von Flachen fir bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der Entwicklung der
Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdich-
tung und anderen MaBnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen, sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwendige Mal3 zu begrenzen.

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts

in seinenin § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsrege-
lung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwdgung nach § 1 Abs. 7 zu
berticksichtigen. Gemdal § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a sind bei der Aufstellung der
Bauleitplane insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgeftige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt zu berticksichtigen.

Bei der Aufstellung der 4. Anderung des Bebauungsplanes handelt es sich um eine
Nachverdichtung im Innenbereich, die im naturschutzrechtlichen Sinne grundsatzlich
der Bebauung neuer Flachen vorzuziehen ist.

Naturschutzrechtliche Belange sind wie folgt bericksichtigt worden:

e Grinorderische Festsetzungen zur Durchgriinung und zur Lebensraumverbesserung
sind in das Anderungsverfahren aufgenommen und an die aktuelle Gesetzeslage an-
gepasst worden.

* Im Baugebiet liegen tiberwiegend FlGchen mit einer geringen Bedeutung fir Natur
und Landschaft vor. Lediglich randlich sind z.T. Geholze mit einer mittleren Wertigkeit
zu finden.
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12.

12.1.

e Der Versiegelungsgrad der Verkehrsflachen wird durch geeignete MaBnahmen be-
grenzt.

e Es liegt augenscheinlich ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor. Es
kann davon ausgegangen werden, dass neu zu errichtenden Baukorper nicht ins
Grundwasser eindringen.

e Quellen und Quellfluren, wasserfiihrende Schichten und regelmafig tberschwemm-
te Bereiche sind nicht berihrt.

e Die begriinten Flachen stehen zur Aufnahme und Riickhaltung von Regenwasser
bereit. Freiflachen erhalten moglichst wasserdurchlassige Beldge. MaBnahmen zum
Wasserschutz, bzw. zur Regenrtickhaltung im Zusammenhang mit der ErschlieBung
des benachbarten Gewerbegebietes GE Stockwiesen stehen auf der gegenuberlie-
genden Seite der KreisstraBBe zu Verfligung. Das tberschissige Niederschlagswasser
wird nach Versickerung und Verrieselung auf dem beplanten Anwesen tber das beste-
hende Trennsystem in das vorhandene Regenriickhaltebecken eingeleitet.

e Frischluftschneisen und zugehorige Kaltluftentstehungsgebiete sind nicht betroffen.

Durch die geplanten Eingriinungen in Form von Baum- und Strauchpflanzungen, so-
wie die Empfehlung zur Wandbegriinung durch Kletterpflanzen, kann der geplante
Neubau mit einer Wandhohe von bis zu 23 m langfristig z.T. wieder abgedeckt wer-
den. An der Ostseite kann aus funktionalen Griinden lediglich 1 Baum festgesetzt
werden. Ansonsten sind hier Eingrinungen des Neubaus daher nur bedingt maglich.

Umweltbericht

Fir Bauleitplanverfahren, die ab dem 20.07.2004 eingeleitet werden, finden die vor
dem Inkrafttreten des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau-EAG vom 24.06.2004
(BGBII, S. 1359) geltenden Vorschriften Anwendung. Demnach ist prinzipiell fir jeden
Bebauungsplan und dessen Anderungen eine Umweltpriifung durchzufiihren und ein
entsprechender Umweltbericht zu erstellen.

Gemdl § 2 Abs. 4 BauGB wird ,fir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a eine Umweltpriifung durchgefihrt, in der die voraussichtlich erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben
und bewertet werden. Die Kommune legt dazu fiir jeden Bauleitplan fest, in welchem
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange fir die Abwdgung erfor-
derlichist ...”

Einleitung

Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes

Ziel und Inhalt der 4. Anderung des Bebauungsplanes ,Haus im Wald-Nord" ist
die VergroBerung von Lagerkapazitéten eines bestehenden Gewerbebetriebes
durch die Neuerrichtung einer Hochlagerhalle auf dem bestehenden Firmen-
gelande. Fur den Hallenbau soll eine angrenzende Mischgebietsflache in eine
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12.2.
12.2.1.

12.2.2.

Gewerbeflache umgewandelt werden. Die Flache des bisherigen Parkplatzes
wird dabei tiberbaut. Im Sinne einer Nachverdichtung des Betriebsgeldndes
sollen maglichst keine weiteren zusdatzlichen Flachen fir den Gewerbebetrieb in
Anspruch genommen werden missen. Im Zusammenhang mit der Bebauungs-
plandnderung will die Stadt Grafenau die Beeintrdchtigung des Landschaftsbil-
des soweit mdglich minimieren, Umweltbelange absichern und die natirlichen
Lebensgrundlagen schitzen und weiterentwickeln.

Darstellung der umweltschutzrelevanten Ziele und Art ihrer Berlcksichtigung

Bewertungskriterien und ~-maBstdbe

GemdlB § 1 BNatSchG sind ,Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen
Wertes und als Grundlage fir Leben und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung fur die kiinftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich. so zu schitzen, dass

» die biologische Vielfalt,

e die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts einschlieBlich der Re-
generationsfdhigkeit und nachhaltigen Nutzungsfdhigkeit der Naturgiter sowie

e die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung
und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft..

Gemdal § 50 BImSchG sind ,,... die fir eine bestimmte Nutzung vorgesehenen
Fladchen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen ... auf die
ausschlieBlich oder Giberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf
sonstige schutzbedirftige Gebiete... so weit wie moglich vermieden werden.”

Bewertungskriterien sind dariiber hinaus die umweltbezogenen Ziele der Raum-
ordnung gemdB § 1 Abs. 4 BauGB und die Vorgaben des § 1 Abs. 5 Satz 2
BauGB, nach dem Bauleitpldne dazu beitragen sollen, eine menschenwdrdigere
Umwelt zu sichern und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch
in der Stadtentwicklung, zu fordern, sowie die stddtebauliche Gestalt und dass
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Art der Berticksichtigung

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, der
Wassergesetzgebung und der Emissionsschutzgesetze wurden die Vorgaben
aus dem Landschaftsplan berticksichtigt.

Die Darstellungen des Fldchennutzungsplanes, bzw. des Landschaftsplanes
wurden soweit nétig im Parallelverfahren angepasst, sodass sie der geplanten
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12.3.

12.4.
12.4.1.

Entwicklung nicht entgegenstehen. Einschrénkende Aussagen aus der Regional-
planung liegen fir diese Neuerrichtung nicht vor.

Die Stadt will gemal ihrem Landschaftsplan, bzw. gemdl den Vorgaben des
Wasserrechts und des Natur- und Umweltschutzes die geplante BaumaBnahme,
die Nachverdichtung des bestehenden Betriebsgeldndes orts- und landschafts-
vertrdglich in die Kultur- und Naturlandschaft einfiigen und darauf achten, dass
die 6kologischen Funktionen in Natur und Landschaft so gut wie méglich erhal-
ten und gestdrkt werden.

Bepflanzungs- und SaatmaBnahmen sowie MaBnahmen zur Verzégerung des
Wasserabflusses und zur Erhaltung der Riickhaltefdhigkeit von Regenwasser sind
festgesetzt worden.

Dem Trennungsgrundsatz gemdl BImSchG soll genlige geleistet werden.

Demzufolge wurde beim Biro GEO.VER.S.UM, Tegernheim eine Gerduschkontin-
gentierung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Berechnung der Gerdusch-
kontingentierung vom 01.04.2025 flieBen in den verbindlichen Bauleitplan ein.

Scoping
entfallt

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Bestandsaufnahme und Auswirkungen auf die Schutzgdter, incl. deren

Bewertung

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei
werden drei Stufen unterschieden:

geringe, mdBige und hohe Erheblichkeit.

Schutzgut Mensch - Larm
Beschreibung und Auswirkungen zur Ldrmbelastung:

Zur Absicherung der Vertraglichkeit der vorliegenden Bauleitplanung mit der
Schutzwiirdigkeit der Nachbarschaft vor unzuléssigen anlagenbezogenen Lér-
mimmissionen dienen die Inhalte der vorliegenden Gerduschkontingentierung
des Biiros GEO.VER.S.UM vom 01.04.2025, die in die Bebauungsplandnderung
eingearbeitet wurden.

Die bestehende Gerdusch-Vorbelastung auf Grundlage des rechtskraftigen Be-
bauungsplanes und den darin getroffenen Festsetzungen wurde Uberarbeitet.
Nach einer Vorberechnung wurde festgestellt, dass auf Grund der Vorbelastung
eine Beschrankung der Emissionskontingente fiir den Anderungsbereich erfor-
derlich ist, um den Belangen des Schallschutzes in der Bauleitplanung im Sinne
der DIN 18005 ausreichend Rechnung zu tragen.
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Ergebnis: In die Bebauungsplandnderung wurden Festsetzungen zur Beschrén-
kung der Emissionskontingente aufgenommen, um die Einhaltung der Orientie-
rungswerte (und der mit diesen tbereinstimmenden Immissionsrichtwerte der TA
Larm) an den Immissionsorten zu gewdhrleisten. Danach sind auf der Betriebser-
weiterungsfldche nur Betriebe und Anlagen zuldssig, deren Betriebszeit tagstber
(6,00 - 22.00 Uhr) das Emissionskontingent LEK von 46 dB(A) nach DIN 45691
nicht Gberschreiten.

Bau- und betriebsbedingt ist mit maBigen Larm- und Staubbelastungen zu rech-
nen. Auf Grund der vorgesehenen Nutzung sind nur geringe anlagenbedingte
Belastungen zu erwarten.

Teilflache Larmkontingente LEK Tag/Nacht pro m? in dB(A)
Tag Nacht
TF 1 innerhalb Baugrenzen 60 44
TF 2 VF2 NW 56 47
TF3VFN 60 47
TF4VFO 60 45
TF5VFS 60 46

In der Zusammenschau liegt eine maBige Erheblichkeit vor.

Schutzgut Wasser

Beschreibung: Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. Aufgrund der hydro-
geologischen Verhdltnisse sind keine Verdnderungen der Grundwasserverhdlt-
nisse oder Verdnderungen von Quellbereichen zu erwarten. FlieBende oder
stehende Gewdsser befinden sich nicht im Geltungsbereich. Die Grundwasser-
neubildung wird durch den Versiegelungsgrad unwesentlich beeintréchtigt. Zur
Versickerung und Verrieselung des Niederschlagswasser sind auf dem Plange-
biet geeignete Vorkehrungen zu treffen. Im Zusammenhang mit der Erschlie-
Bung des geplanten, der KreisstralBe gegeniiberliegenden Gewerbegebietes GE
Stockwiesen der Stadt Grafenau wird das tberschissige Niederschlagswasser
nach Versickerung und Verrieselung auf dem Anwesen des Plangebiets getrennt
zum Schmutzwasser in das bestehende Regenriickhaltebecken eingeleitet. Es
sind keine Auswirkungen auf die Hauptwerte des Gewdssers, auf die Gewdsser-
glite, auf die Gewdsserbenutzung, auf den Grundwasserleiter und auf Natur,
Landschaft und Fischerei zu erwarten. Es wird gewdhrleistet, dass Unterlieger
nicht durch wild abflieBendes Wasser geschadigt werden.

Auf die vorliegende Gehobene Erlaubnis nach § 15 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) der Stadt Grafenau, erteilt durch das Landratsamtes Freyung-Grafenau
am 11.11.2014 zur Benutzung der llz, der Kleinen Ohe, des Haselbaches, des
Steckenbaches und des Wiesengrabens zur GroBBen Ohe durch Einleiten gesam-
melter Abwdsser wird verwiesen.

Die Trink- und Léschwasserversorgung ist durch das vorhandene kommunale
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Trinkwassernetz gesichert. Die Schmutzwasserentsorgung ist Gber das gemein-
deeigene Trennsystem gewdhrleistet. Bodenuntersuchungen wurden nicht
durchgefihrt, sind aber im Zuge der weiteren Planung vom Investor vorgesehen.

Auswirkungen: Im Zuge der vorgesehenen BaumaBnahmen wird der Boden im
Bereich des neuen Hallenanbaus und der LKW-Rangierfldche versiegelt.

Eine Erhohung der Grundflachenzahl GRZ von 0,3 auf 0,7 und eine Erhéhung
der GeschoBflachenzahl von 0,5 auf 1,0 erlauben eine Nachverdichtung der ge-
samten gewerblichen FlGchen.

Das Riickhaltevolumen des belebten Bodens wird durch die teilweise Erhéhung
der GRZ verringert.

Ergebnis: Im Hinblick auf das Schutzgut Grundwasser sind keine erheblichen
Umweltauswirkungen zu erwarten. Es ist kein Eindringen von Grundwasser in die
Auskofferungen zu erwarten. Baubedingt kann Schicht- bzw. Hangwasser in ge-
ringer Erheblichkeit austreten.

Eine Gehobene Erlaubnis nach § 15 Wasserhaushaltsgesetz zur Ableitung von
Regenwasser liegt vor.

Betriebsbedingt ist auf Grund der geplanten Behandlung des Niederschlags-
wassers durch Versickerung und Verrieselung von einer geringen Umweltwirkung
auszugehen.

Schutzgut Boden
Beschreibung:

Es ist Bodenabtrag und Bodenauftrag zu erwarten. Abgrabungen und Aufschiit-
tungen bis zu einer Neigung von 1: 1,5 (Héhe : Lédnge) und einer Hohe von bis zu
1,5m sind zugelassen. Freistehende Mauern bis 3,0m Héhe sind nur ausserhalb
des Grunstreifens 6stlich und stdlich der Flurnummer 1202/9 zuldssig.

Bodenuntersuchungen wurden nicht durchgefiihrt, sind aber im Zuge der weite-
ren Planung vom Investor vorgesehen.

Als Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist Silikatgestein, im wesentlichen Gra-
nite und Gneise zu erwarten. Das Bodenprofil besteht erwartungsgemal’ aus
flachgriindiger Oberbodenschicht auf grobsandigem Lehm. Im Untergrund sind
brockige oder sandige Gesteinsverwitterungen bis zu zerkliftetem Fels zu erwar-
ten.

Es liegen dem Investor und auch der Stadt Grafenau keine Kenntnisse tber Altla-
sten oder mit Kampfmitteln kontaminierte Bereiche im Gewerbebetrieb und den
geplanten Erweiterungsbereichen vor.

Auswirkungen: Bau- und anlagebedingt wird ein Teil des Planungsgebietes topo-
graphisch verédndert. Der natirliche Bodenaufbau wird verdndert, mit negativen
Auswirkungen auf Versickerung, Porenvolumen und Leistungsfahigkeit. Auf einen
fachgerechten, schonenden Umgang mit Oberboden ist zu achten. Durch bauli-
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che Anlagen werden Teile der FlGche dauerhaft versiegelt. Die bau- und anlage-
bedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind maBig.

Durch die vorgesehene Nutzung entstehen maBige betriebsbedingte Belastun-
gen, wenn die vorgesehenen MalBnahmen zur Versickerung und Verrieselung
durchgefihrt werden. Es bestehen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgu-
tern Wasser und Boden.

Ergebnis: Aufgrund der Versiegelung und der Veranderung des Bodenprofils sind
insgesamt maBige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.

Schutzgut Landschaftsbild

Beschreibung: Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung liegt am nord-
westlichen Rand der Ortschaft Haus im Zwickel zwischen Haselbacher Stral3e
und Passauer Stral3e in einer Talsenke auBerhalb der Aue des Haselbaches.
Nordlich der Haselbacher Stral3e liegt eine Waldfldche. Im Stiden wird der Be-
trieb abschnittweise von der ErschlieBungsstraBe Ziegelfeld und abschnittweise
von Wohnbebauung begrenzt. Das Geldnde des Betriebes neigt sich mé&Big von
Stdost nach Nordwest. Haus i. Wald liegt im Naturpark Bayerischer Wald.

Auswirkungen: Anlagebedingt ist aufgrund der Hohe und Breite des geplanten
Hochregallagers im ndheren Umfeld mit einer erheblichen Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes zu rechnen. Insbesondere der stdliche Ortsrand von Hasel-
bach und die 6stlich gelegenen Wohnbebauung von Haus i. Wald sind diesbe-
ztglich betroffen. Aufgrund des umliegenden Reliefs und der Waldflachen liegt
im weiteren Umfeld eine geringe - mdBige Erheblichkeit vor.

Ergebnis: Um negative Auswirkungen zu minimieren, sind entsprechende Fest-
setzungen im Bebauungsplan, wie Pflanzung von Strduchern, Hecken und Bau-
men zur Eingriinung und Durchgriinung des Gewerbegebietes erforderlich und
vorgesehen. Durch die VermeidungsmalBBnahmen sinkt die Beeintréchtigung des
Landschaftsbildes.

In der Zusammenschau liegt eine maBige bis hohe Erheblichkeit beziiglich dem
Landschaftsbild vor.

Schutzgut Arten und Lebensrgume

Beschreibung: Es befinden sich weder FFH- oder Vogelschutzgebiete noch amt-
lich oder eigenkartierte Biotope im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Der
Bereich greift nicht in ein Landschaftsschutzgebiet ein, - liegt jedoch im Natur-
park Bayerischer Wald.

Der Gewerbebetrieb selbst besteht vorrangig aus Gebduden und asphaltier-
ten ErschlieBungs- und Lagerflachen, die gemdal der Bebauungsplandnderung
fladchen- und hohenmaBig noch ausgeweitet werden dirfen. Die Erweiterungs-
fladchen bestehen gréBtenteils aus 6kologisch geringwertigen Wiesenflachen.
Lediglich randlich sind z.T. mittelwertige Gehdlzbestdnde vorhanden. Im Studwe-
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12.4.2.

sten sollen die Bestandsbdume soweit wie moglich erhalten werden. Im Nord-
westeck des Geltungsbereiches aulBerhalb des Baufensters befindet sich eine
mittelalte Fichte an derem Ful3 ein Ameisenhaufen vorgefunden wurde.

Auswirkungen: Anlagebedingt gehen durch die hohe Versiegelung geringwerti-
ge Wiesenflachen und z.T. randlich mittelwertige Geholzbesténde verloren. Bau-
und betriebsbedingt ist mit keinen erheblichen Auswirkungen zu rechnen.

Ergebnis: Um negative Auswirkungen zuminimieren sieht die Bebauungsplandn-
derung eine Eingriinung des Baubereiches und eine Teilversiegelung von neuen
Stellflachen vor.

In der Zusammenschau liegt eine maBige Erheblichkeit vor.

Schutzgut Luft und Klima

Frischluftschneisen in Siedlungsgebieten und zugehérige Kaltluftentstehungsge-
biete werden nicht beeintrdchtigt.

Durch die vorgesehene Versiegelung bt die Gewerbebetriebsflache in Teilfla-
chen ihr kleinklimatisches Frischluftentstehungspotential ein. Die geringe Aus-
dehnung der Versiegelungsflache fihrt jedoch nicht zu einer erheblichen Betrof-
fenheit des Schutzgutes.

Schutzguter Kultur- und Sachgter

Die Schutzgiiter Kultur- und Sachgiter werden hier nicht behandelt, da keine Be-
troffenheit vorliegt.

Schutzgut Erholung
Das Schutzgut Erholung ist nicht betroffen.

Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzguter

Mensch - Lérm maBig maBig
Wasser gering gering
Boden maBig malBig
Landschaftsbild maBig maBig-hoch
Arten und Lebensrdume maBig maBig
Luft/Klima, Kultur- u. Sach- gering gering
guter, Erholung
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12.4.3.

12.4.4.

Prognose tber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der
Planung

Wiirde die vorliegende Bebauungsplandnderung nicht vollzogen, wiirden die
Uberwiegend vorhandenen Intensivwiesen sowie die z.T. randlichen Gehélzbe-
stdnde erhalten bleiben. Die Topografie in den Erweiterungsbereichen bliebe als
maBig geneigte Flache weiterhin unverdndert.

Wadre die Betriebserweiterung im Sinne einer Nachverdichtung nicht moglich,
miusste sich der Gewerbebetrieb anderorts in der ngheren Umgebung um zu-
satzliche Lager- und Stellplatzflachen bemiihen, was mit erhéhtem logistischen
Aufwand und mit erhohten Kosten verbunden wdare. Der Standort des Betriebes
wdre ggf. nicht mehr gesichert.

MaBnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der
nachhaltigen Auswirkungen

Zum Schutz von Natur und Landschaft ist der Nachverdichtung im Vergleich zum
zusdtzlichen Flachenverbrauch in der freien Landschaft der Vorrang einzurgu-
men. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehérde und im weitesten Sin-
ne angelehnt an den Bayerischen Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft” werden, bezogen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild,
geeignete MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung festgesetzt.

Zur Eingriffsvermeidung und -verringerung sind folgende MaBnahmen festge-
setzt:

e Eingriinung und Durchgriinung des Gewerbebetriebes und dessen Erweite-
rungsbereich mit standortgerechten Geholzen

e die Ruckhaltung und die Ableitung des tiberschissigen Niederschlagswassers
in das vorhandene Regenriickhaltebecken

e der Beschrdnkung des Versiegelungsgrades von Stellplatzfldchen und die ge-
plante die Versickerung und Verrieselung des Niederschlagswassers

e dem Verbot betrieblicher Aktivitaten wéhrend der Nachtruhe
e der Einschrankung der Larmkontingente

e Separater Abtrag und fachgerechte Lagerung bzw. Verwertung des Oberbo-
dens

e Keine Versteinung von Grinfldchen bzw. Béschungen

*  Minimierung der Béschungshdhen auf maximal 1,5m

e Steuerung der AuBenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern. Abschirmung
der Beleuchtung nach oben und Lichtpunkthohe so niedrig wie moglich. Ver-
wendung von gelbem Licht (500 - 680 nm bzw. Farbtemperatur unter 3000
Kelvin)

e Einfriedungen ohne Sockelmauern und mit einem Bodenabstand von minde-
stens 1T0cm
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Im Bebauungsplan ,Haus i. Wald-Nord DB 3" wurde fir einen Teilbereich des
Geltungsbereiches des Deckblattes 4 ein Mischgebiet mit einer GRZ von 0,3 fest-
gesetzt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde am LRA Freyung-
Grafenau muss die Erhéhung der GRZ um 0,4 Punkte ausgeglichen werden.

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt gemal dem Leitfaden ,Bauen im
Einklang mit Natur und Landschaft” in der Fassung von 2021.

Die im Leitfaden empfohlene vereinfachte Bewertung der Biotop- und Nut-
zungstypen geringer und mittlerer Bedeutung bei der Bebauungsplandnderung
wird nicht angewendet, sondern die Bilanzierung differenziert nach der Biotop-
wertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) vorgenom-
men, da die Vereinfachung die vorgefundene Bestandssituation nicht angemes-
sen abbildet. In der folgenden Tabelle wird die Eingriffsbilanzierung dargestellt
(s. auch Lageplan ,Bestand + Eingriff”).

Biotop- und Nutzungstyp Wert- Flache GRz Kompensa-
punkte tionsbedarf

G 11 - Intensivgrinland 3 2.239 m? 0,4 2.687 Wp
K 11 — Artenarme Sdume 4 33 m? 0,4 53 Wp
B 312 - Einzelbdume heimisch,
mittel 9 114 m? 0,4 410 Wp
B 322 — Einzelbdume gebiets-
fremd, mittel 8 20 m? 0,4 64 Wp
V 11 — Verkehrsflache versiegelt 0 5m? 0,4 0 Wp
V 32 — Wirtschaftsweg befestigt 1 215 m? 0,4 86 Wp
Summen: 2.626 m? 3.300 Wp

Von den angefiihrten VermeidungsmaBnahmen im Rahmen der Bebauungs-
plandnderung sind 2 der Tabelle 2.2 zuzuordnen. Insgesamt sind 12 MaBnah-
men in der Tabelle 2.2 angefihrt. Bei einer maximalen Reduzierung des Aus-
gleichsbedarfs von 20% ergibt sich daraus ein Planungsfaktor von 3,33% (20 :
12 x 2).

Durch den Planungsfaktor von 3,33% verringert sich der Kompensationsbedarf
auf 3.190 Wertpunkte (3.300 x 0,9667). Durch den ermittelten flachigen Aus-
gleichsbedarf des Schutzgutes Arten und Lebensrgume sind nach Auffassung
des Verfassers auch die weiteren Schutzgiter, bis auf das Landschaftsbild, mit
abgedeckt. Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild wurden Eingri-
nungsmalBnahmen und Wandbegriinungen festgesetzt.

Der Ausgleich ist durch die Umwandlung eines mittelalten Buchen- / Kiefernbe-
standes bzw. eines mittelalten strukturreichen Nadelholzforstes in einen stand-
ortgerechten Tannen-Fichten-Buchenwald auf dem Flurstiick 918 in der Gemar-
kung Haus i.Wald geplant. Vorgesehen ist die Fallung der mittelalten Kiefern. Im
Anschluss sollen anteilig 50% Buchen-Samlinge (Fagus sylvatica) aus dem Her-
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kunftsgebiet 81020 ,Bayerischer und Oberpfdlzer Wald, montane Stufe”, 25 %
Tannen-Samlinge (Abies alba) aus dem Herkunftsgebiet 82707 ,Bayerischer und
Oberpfalzer Wald” und 25% Fichten-Samlinge (Picea abies) aus dem Herkunfts-
gebiet 84021 ,Bayerischer Wald, montane Stufe” im erforderlichen Umfang
gepflanzt werden. Der Schutz der Buchen vor Wildschaden erfolgt mit einer
lichtdurchléssigen Wuchshiille, die Nadelhdlzer werden mit einer Terminalknos-
penklemme geschiitzt. Die Terminalknospenklemme ist jahrlich im Herbst um-
zusetzen. Die SchutzmaBnahmen sind zu gegebener Zeit (ca. nach 3-5 Jahren)
zurlickzubauen. Abgestorbene Samlinge sind zu ersetzen. Eine wirtschaftliche
Nutzung des Waldes ist nicht zuldssig. Hier sollen nun die natirlichen Prozesse
des Werdens und Vergehens ungestért ablaufen, um einen struktur- und damit
artenreichen Waldbestand zu entwickeln. Arbeiten im Rahmen der Verkehrssi-
cherungspflicht sind zul&ssig. Das dabei entfernte Holz ist als Totholz im Wald zu
belassen. In dem beiliegenden Lageplan ,Ausgleich” ist die MaBnahme zeichne-
risch dargestellt.

Die naturschutzfachliche Aufwertung durch die AusgleichsmaBnahme gemal
der Biotopwertliste zur BayKompV zeigt die folgende Tabelle auf:

Ausgangszustand Wp Prognosezustand nach Wp Aufwertung in
25 Jahren Wertpunkten

Buchen- / Kiefernbestand Tannen-Fichten-Buchenwald,

mittel (7) | mittel—L232 11* 2 Wp **

Strukturreicher Nadelholz- Tannen-Fichten-Buchenwald,

forst - mittel 7 mittel — L 232 11%* 4 Wp

* Abzug 1 Wertpunkt aufgrund ,timelag” gemdal Vorgabe in der BayKompV
** Ansatz 50% Aufwertung, da 50% standortfremder Kiefernbestand
Der ermittelte Kompensationsbedarf liegt bei 3.190 Wertpunkten. Den Nach-

weis der notwendigen Wertpunkte bei der Realisierung der geplanten Aus-
gleichsfléche zeigt die folgende Tabelle auf.

Aufwertung Ausgangszustand Flache Wertpunkt Ausgleich

Entwicklung eines Tannen-Fichten-Buchenwaldes
auf einem mittelalten Buchen- / Kiefernbestand — 1.246 m? 2.492 Wp
Aufwertung 2 Wertpunkte

Entwicklung eines Tannen-Fichten-Buchenwaldes
auf einem mittelalten strukturreichen Nadelholz- 175 m? 700 Wp
forst — Aufwertung 4 Wertpunkte

Summen: 1.421 m? 3.192 Wp

s1.1
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Passauer StraRe

1202/2

Intensivwiese

Fa. Zambelli

\ %

1202/8V
N

BESTAND

Bewertung des Ausgangszustandes gemaf Leitfaden 2021,
Listen 1a und 1b (Arten und Lebensraume nach der Biotop-
wertliste BayKompV)

Ohne Bewertung

[ ] x4 Gebsude

V 31 Wirtschaftsweg versiegelt (5 m?)

Arten und Lebensraume mit geringer Bedeutung

G 11 Intensivgriinland (2.239 m?)

K11 Artenarme Saume (33 m?)

ity V32 Wirtschaftsweg befestigt (215 m?)

g

Arten und Lebensraume mit mittlerer Bedeutung

O B 312 Einzelbdume standortgerecht - mittel (114 m?)
Ls Laubbaum
Ns  Nadelbaum

() B 322 B 322 Einzelbaume fremdland. - mittel (20 m?)
Nf  Nadelbaum

Eingriff

D Umgrenzung Erhéhung GRZ um 0,4 Punkte
(= Geltungsbereich Haus i.Wald-Nord Ml 1l / DB 3)

Sonstiges

X Ameisenhaufen

Stadt Grafenau
BBP Haus i. Wald-Nord / DB 4

Karte: Bestand + Eingriff A
MaRstab: 0.M.

Planer: Biiro Blattwerk in Salzweg
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12.5.

12.6.

12.6.1.

12.6.2.

12.7.

Der Eingriff in die Schutzguter, mit Ausnahme des Landschaftbildes, ist durch
die Realisierung der geplanten AusgleichsmaBnahme kompensiert. Durch die
festgesetzten EingrinungsmaBnahmen und die Festsetzung zu Fassadenbegri-
nungen ist der Eingriff in das Landschaftsbild langfristig, soweit méglich, abge-
mildert.

Darstellung von Alternativen und anderweitigen Planungsmaoglichkeiten

Auf Grund der festgesetzten Einschrankungen beziglich der Schallemissionen
im Zusammenhang mit der beabsichtigten larmarmen Nutzung und auf Grund
dessen, dass sich die Flache bereits im Eigentum des Investors befindet ist die
beabsichtigte Nachverdichtung und die gewdhlte Art und Weise der Erweiterung
des Gewerbebetriebes bei entsprechender Durchfiihrung der erforderlichen
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen als bestmdogliche Alternative zu
betrachten. Es wurden daher keine alternativen Standorte untersucht.

Zusatzliche Angaben

Technische Verfahren und fehlende Kenntnisse

Konkrete Verfahrenstechniken sind nur in besonders umweltrelevanten Anlagen
anzuwenden, v.a. bei projektbezogenen Bebauungspldnen und sind in diesem
Verfahren nicht zu bericksichtigen.

Eine Gerduschkontingentierung von GEO.VER.S.UM vom 01.04.2025 liegt vor.
MaBnahmen zur Uberwachung - Monitoring

Ein Monitoring hinsichtlich der geplanten Eingriinung und der Umsetzung der
Ausgleichsflache sind durch geeignete Auflagen im Bauleitverfahren / Bauge-
nehmigung festzusetzen.

Zusammenfassung

In der Zusammenschau liegt eine m&Bige Beeintréchtigung der Schutzgdter vor.
Beztiglich dem Landschaftsbild kommt es aufgrund der Hohe und Ausdehnung
des geplanten Bauwerks in der ndheren Umgebung z.T. zu einer hohen Beein-
trachtigung, welche mit der Zeit durch die geplante Eingriinung abgemildert
wird. Zur Verringerung der Beeintréchtigungen der Schutzgiter wurden még-
liche Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen in der Bauleitplanung fest-
gesetzt. Die verbliebenen Beeintrdchtigungen werden durch die Umwandlung
eines mittelalten Buchen-Kiefernbestandes bzw. eines mittelalten strukturreichen
Nadelholzforstes in einen standortgerechten Tannen-Fichten-Buchenwald aus-
geglichen.

Quellenverzeichnis:

BauGB 2017 und BauGB 2024

Flachennutzungsplan der Stadt Grafenau mit integriertem Landschaftsplan
Aussagen der Unteren Naturschutzbehorde (Herr Nienhaus)
Gerduschkontingentierung Biro GEO.VER.S.UM vom 01.04.2025
Umweltatlas Bayern, Ubersichtsbodenkarte 1:25.000

Eigene Ortsbegehungen

s1.1
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F Anlagen

1. Kartenausschnitt Stadt Grafenau, Ortsteil Haus i. Wald

B_rT

II:I‘. | .
455B5E 3=
T

© Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics
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2. Schalltechnische Untersuchung zur 4. Anderung des
Bebauungsplans ,Haus i. Wald-Nord” in der Stadt Grafenau

GEO.VER.S.UM
Planungsgemeinschaft Pressler&Geiler
Dipl. Geogr. Univ. Pressler
Elsa-Brandstrom-Stral3e 32

93413 Cham
Cham, 01.04.2025
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Geographie/Raumplanung = Verkehrsplanung = Schallschutz s Umweltplanung ssssssssssssssssssssssnnns®

Dipl.Geogr.Univ. Horst Pressler

Elsa-Brandstrom-Strale 32
93413 Cham

Tel. 09971 - 7644597
Fax. 09971 - 7644598
Mobil: 0171 -5271668

Email:
h.pressler@pg-geoversum.de

4
Schalltechnische Untersuchung

Zur 4. Anderung deS Tannenstra3e 13

93105 Tegernheim

Bebauungsplans o s

Mobil: 0171 - 8046117

"Haus i. Wald - Nord*
In der Stadt Grafenau A

Auftraggeber: Zambelli Fertigungs GmbH & Co. KG
Passauer Str. 3+5

94481 Grafenau

Bearbeitung: GEO.VER.S.UM
Planungsgemeinschaft Pressler&Geiler
Dipl. Geogr. Univ. H. Pressler
Elsa-Brandstrom-Strafie 32

93413 Cham

Stand: 01.04.2025
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1. VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Grafenau &ndert derzeit den Bebauungsplan "Haus i. Wald - Nord" mit
Deckblatt 4.

Das Gelande befindet sich am nordlichen Ortsrand von Haus i. Wald. Aufgrund
der Nachbarschaft zu schutzbedirftigen Nutzungen wird eine Regelung der Ge-
rauschemissionen und somit eine Gerduschkontingentierung erforderlich.

Ziel der schalltechnischen Untersuchung ist es, eine Gerauschkontingentierung
fur die zu Uberplanende Flache (Teilflache GEg im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ,Haus i. Wald - Nord") durchzufuhren.

Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Google-Luftbild verdeutlicht Lage und
Ausdehnung des Geltungsbereichs.

']

Grafik 1: Lage und Geltungsbereich der Bebauungsplan&dnderung

2. AUSGANGSSITUATION / AUFGABENSTELLUNG

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Westen begrenzt durch be-
stehende Wohnbebauung, im Stiden und Osten durch den Betrieb Zambelli und
im Norden durch Grinflachen.

Der genaue Umgriff des Geltungsbereichs ist der Bebauungsplan&nderung zu
entnehmen.

Schalltechnische

. . ~ . . . Untersuchung
Fur die 4. Anderung des Bebauungsplans sollen verbindliche Festsetzungen in | ,,m DB 4 BPlan
Form von Larmkontingenten erarbeitet werden. »Haus i. Wald - Nord"

Stadt Grafenau
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Aus schalltechnischer Sicht ist bei stadtebaulichen Planungen und der rechtli-
chen Umsetzung zu gewahrleisten, dass die Gerduscheinwirkungen durch die
zulassigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schutzzieles
fihren. Hierzu ist ein Konzept fiir die Verteilung der an den maf3geblichen Im-
missionsorten fur das Plangebiet insgesamt zur Verfiigung stehenden Ge-
rauschanteile zu entwickeln. Hierzu werden Festsetzungen von Gerauschkontin-
genten im Bebauungsplan getroffen.

Die Ermittlung der Vorbelastung sowie der Larmkontingente fiir den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans erfolgt nach DIN 45691.

Schalltechnische
Untersuchung
zum DB 4 BPlan

,Haus i. Wald - Nord*"

Stadt Grafenau

Seite 2
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3. UNTERLAGEN, NORMEN UND RICHTLINIEN

Folgende Normen, Richtlinien und Berechnungsvorschriften fanden Verwen-
dung:

/1/ Vorabzug zur 4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald - Nord" vom
27.03.2025 der planungsgruppe gmbh aus Freyung

12/ 3. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald - Nord“ des Architekturbiiros
Kock aus Grafenau

/3/ Bebauungs- und Grinordnungsplan ,Stockwiesen® der Architekturbiros
Thomas Maier und Landformen aus Grafenau und Riedlhitte

/4] Flachennutzungsplan der Stadt Grafenau

/5/ GEO.VER.S.UM. "Schallimmissionsprognose im Zuge der Bauplanung
Zambelli". Tegernheim 02.11.2015

16/ GEO.VER.S.UM. "Schallimmissionsprognose im Zuge der Bauplanung
Zambelli". Tegernheim 28.03.2018

[7/ GEO.VER.S.UM. "Gerauschkontingentierung Gewerbegebiet Stockwiesen®
in Haus i. Wald. Tegernheim 11.01.2019

18/ DIN 45691. ,Gerduschkontingentierung®. Dezember 2006
/9/ DIN 18005. ,Schallschutz im Stadtebau”. Juli 2023
/10/ TA Larm. , Technische Anleitung Larm*“ 2017

4. GERAUSCHKONTINGENTIERUNG
4.1 ERMITTLUNG DER GESAMTIMMISSIONSWERTE

Gemal TA Larm und DIN 18005 ist der Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen durch Gerausche sichergestellt, wenn die auf Betriebsgrundstiicken er-
zeugten anlagenbezogenen Gerausche in der Nachbarschaft keine Beurtei-
lungspegel bewirken, die unter Berlicksichtigung der Summenwirkung durch Ge-
rausche anderer gewerblicher Anlagen (Vorbelastung nach 2.4 der TA Larm), die
in 6.1 der TA Larm und im Beiblatt der DIN 18005 genannten Immissionsricht-
werte Uberschreiten.

411 GESAMTIMMISSIONSWERTE

Die TA Larm nennt unter Punkt 6 hierfur folgende Immissionsrichtwerte (=Ge-
samtimmissionswerte Lg nach DIN 45691):

GE-Gebiet tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
MI-Gebiet tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
WA-Gebiet tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Schalltechnische
Untersuchung
zum DB 4 BPlan

,Haus i. Wald - Nord*"

Stadt Grafenau
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Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm/DIN 18005 sind in diesem Fall nicht mit
den Gesamtimmissionswerten nach DIN 45691 gleichzusetzen, da aul3er dem
zu beurteilenden Bebauungsplanflachen auch Gerdusche durch weitere Gewer-
bebetriebe auf einen Teil der Immissionsorte relevant einwirken kénnen.

Eine Vorbelastung durch gewerblich genutzte Flachen ist gegeben uns wurde
bereits in den schalltechnischen Untersuchungen /5/ und /6/ ermittelt.

4.1.2 IMMISSIONSORTE

Als maf3gebliche Immissionsorte wurden folgende Immissionsorte gewahlt:

I0 | Adresse FI.Nr. Nutzung
1 | GE Stockwiesen 1200/8 GE
2 |Hausi. Wald 22 1217 Ml
3 |MD-1 569/2 MI
4 |MI-3 1202/9 MI
5 |[MI-3.2 1202/9 MI
6 |WA-2 1181 WA
7 |WA-5 1176/10 WA
8 |[WA1l 1183/2 WA

Tabelle 1: Immissionsorte

Die Lage der Immissionsorte ist dem im Anhang 1 beigefligten Plan 1 zu entneh-

men.

Die Schutzbedirftigkeit der einzelnen Immissionsorte wurde in Anlehnung an
den rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Stadt Grafenau mit geplanten An-
derungen, der Realnutzung sowie dem Bebauungsplan "Stockwiesen" einge-
stuft.

Schalltechnische
Untersuchung

zum DB 4 BPlan
,Haus i. Wald - Nord*

Stadt Grafenau

Seite 4 ‘




GEO.VER.S.UM
) anungs (Jemenschatt gf

4.1.3 ERMITTLUNG DER VORBELASTUNG

Die Vorbelastung an den maf3geblichen Immissionsorten wurde aus der Vorbe-
lastung durch den Bestand der Firma Zambelli und den festgesetzten Kontingen-
ten im Bebauungsplan Stockwiesen ermittelt®.

Die Ergebnisse sind auf den Seiten 1 und 2 des Anhang 2 dokumentiert.

Die Vorbelastung kann wie folgt angegeben werden:

Vorbelastung gesamt (Bestand Zambelli+Stockwiesen+FFW)
MD-1 ‘ MI-3 ‘ MI-3.2 ‘ WA-2 ‘ WA-5 ‘ WA 1
dB(A)
Tag 53,2 56,4 56,0 54,1 53,7 55,3
Nacht 37,8 425 42,0 38,5 38,9 40,4

Tabelle 2: Vorbelastung

4.2 PLANWERTE

Auf Basis dieser Ergebnisse werden gem. Pkt. 2.2 der TA Larm die Immissions-
richtwerte an den maf3geblichen Immissionsorten um die Vorbelastung energe-
tisch reduziert.

Gesamtimmissionswert Vorbelastung Planwert
I-Ort Lai Lvor Lpian
Tag \ Nacht Tag | Nacht Tag \ Nacht
dB(A)
1 65 50 -10 -10 55 40
2 60 45 -10 -10 50 35
3 60 45 53,2 37,8 59 44
4 60 45 56,4 42,5 58 41
5 60 45 56,0 42,0 58 42
6 55 40 54,1 38,5 48 35
7 55 40 53,7 38,9 49 33
8 55 40 55,3 40,4 44 29

Tabelle 4: Gesamtimmissionswerte, Vorbelastung und Planwerte

Die Ermittlung der Planwerte erfolgte unter Ansatz der oben ermittelten Vorbe-
lastung. Die auf Basis der DIN 45691 ermittelten Planwerte, die Beurteilungspe-
gel aller auf den jeweiligen Immissionsort einwirkenden Gerdusche der zu beur-
teilenden Betriebe und Anlagen auf den Teilflachen 1 bis 5 der 4. Bebauungs-
planénderung ,Haus i. Wald - Nord“ diirfen nicht tGberschritten werden.

Schalltechnische
Untersuchung

zum DB 4 BPlan
,Haus i. Wald - Nord*

Stadt Grafenau

1 Quelle: /7/ Seite 5 ‘
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4.3 FESTLEGUNG VON EMISSIONSKONTINGENTEN

Die Festlegung von Emissionskontingenten Lex und Immissionskontingenten Lk
erfolgt unter Beriicksichtigung von definierten Teilflachen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans und den entsprechenden Entfernungen zwischen den Im-
missionsorten und den Schwerpunkten dieser Teilflachen unter ausschliel3licher
Berucksichtigung der Pegelminderung (ALij) durch die Entfernung (nach DIN

45691).

Der Geltungsbereich der 4. Anderung des Bebauungsplans "Haus i. Wald - Nord"
wurde in 5 Teilflachen gegliedert. Dabei wurden die Teilflache 1 innerhalb der
geplanten Baugrenze zugeordnet, die Teilflachen 2 bis 5 den Verkehrsflachen

gemal Bebauungsplanentwurf.

Zur Abgrenzung der Teilflachen siehe Plan 1 im Anhang 1 Seite 2.
TF 2 }

TF 3

&

1p02/2

120217
2
% @
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1202/8
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Grafik 4: Teilflaichen im Geltungsbereich der 4. Anderung des Bebauungsplans
zHaus i. Wald - Nord“

Passaye, Stradye

Schalltechnische
Untersuchung

: . . zum DB 4 BPlan
Auf der Grundlage der Pegelminderungen durch die Entfernungen zwischen  '\,ci wald - Nord

Emissions- und Immissionsort lassen sich die nachfolgend bezeichneten Diffe-
renzen zwischen Emissions- und Immissionskontingenten ermitteln (siehe auch

Anhang 2 Seite 5):

Stadt Grafenau
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Entfernungsminderung A(div)

Teilflache GriRe [m’]] GE Stockwiesen Haus i.Wald 22 MD-1 Mi-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
426 435 56,2 557 545

TF 1 in Baugrenzen 35266 482 55,0 57.2

TF 2 VF NW ’53.5- 50,7 54,0 56,3 40,9 384 57,7 57,3 56,2
TF3VFN 109.5‘ 525 52,5 56,9 453 423 58.3 57.8 56.2
TF4VFO 1295.2- 511 54,0 58,3 48,3 478 56,2 554 534
TFS5VFS 1134.4‘ 46,0 57,7 58,5 494 50,3 52,7 52,1 52,3

Tabelle 5: Differenzen zwischen Emissionskontingent und Immissionskontin-
gent (Entfernungsminderung)

Die gemalf3 DIN 45691 aus obigen Rahmenbedingungen errechenbaren Emissi-
onskontingente kénnen fur die Gewerbegebietsflachen der 4. Bebauungsplanén-
derung wie folgt angegeben werden. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass abwei-
chend von Pkt. 4.6 der DIN 45691 die Emissionskontingente Lex,x flr unter-
schiedliche Gebiete unterschiedlich hoch angesetzt wurden. Das Verfahren
wurde nach Abschnitt A.4 der DIN 45691 durchgefihrt.

Teilfldche Larmkontingente LEK Tag/Nacht pro m? in dB(A)
Tag Nacht
TF 1 innerhalb Baugrenzen 60 44
TF 2 VF2 NW 56 47
TF3VFEN 60 47
TF4VFO 60 45
TF5VFS 60 46

Tabelle 6: Emissionskontingente im Geltungsbereich der 4. BPlan-Anderung
"Haus i. Wald - Nord*

Zulassig sind demzufolge Vorhaben, deren Gerdusche die in vorstehender Ta-
belle 6 angegebenen Emissionskontingente weder tags (06:00-22:00 Uhr) noch
nachts (22:00-06:00 Uhr) Gberschreiten.

Die Zusatzkontingente fur die in den Sektoren A (Ost), B (Sud) und C (West bis
Nord) gelegenen Immissionsorte betragen wie folgt. Zur Abgrenzung der Sekto-
ren siehe Anhang 2 Seite 7.

Zusatzkontingent
Sektor Tag | Nacht
dB(A)
A 0 0
B 5 4
C 5 5
D 4 2
E 7 7

Tabelle 7:  Maximal zulassige Zusatzkontingente im Geltungsbereich der 4.
BPlan-Anderung "Haus i. Wald - Nord“

Der Referenzpunkt hat folgende Koordinaten:

X Y
4602660,47 5408785,79
Tabelle 8: Koordinaten Referenzpunkt

2 VF = Verkehrsflache; NW, N, O, S = Himmelsrichtung

Schalltechnische
Untersuchung
zum DB 4 BPlan

,Haus i. Wald - Nord*"

Stadt Grafenau

Seite 7
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4.4

IMMISSIONSKONTINGENTE

Auf Basis obiger Emissionspegel lassen sich fir die maf3geblichen Immissions-
orte folgende Beurteilungspegel errechnen:

_ LIKTag | LIK Nacht
IO | Bezeichnung .
in dB(A)

1 | GE Stockwiesen 49,7 34,6
2 |Hausi. Wald 22 42,8 27,6
3 |MD-1 40,2 25,0
4 | MI-3 53,6 38,1
5 |MI-3.2 53,0 37,8
6 |WA-2 42,5 27,5
7 |WA-5 43,1 28,1
8 |WA1 44,0 29,0

Tabelle 8: Immissionskontingente

Den Immissionskontingenten sind die jeweiligen richtungsbezogenen Zusatz-
kontingente hinzuzuaddieren!

4.5 FORMULIERUNGSVORSCHLAG FESTSETZUNGEN

4.5.1 Zulassige Schallemissionen

Durch bestehende Betriebe in Nahe der mafRgeblichen Immissionsorte
kann davon ausgegangen werden, dass eine Vorbelastung durch Gewer-
belarm in gewissem Umfang besteht. Die Ermittlung erfolgte in der schall-
technischen Untersuchung zum Bebauungsplan "Stockwiesen".

4.5.2 Zulassig sind Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Haus
i. Wald - Nord" und hier auf den Teilflache 1 bis 5, deren je Quadratmeter
Grundflache (innerhalb der Baugrenzen, bzw. dargestellte Verkehrsfla-
chen) abgestrahlte Schallleistung die Emissionskontingente Lex nach DIN
45691 entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle weder tags
(06:00 —22:00 Uhr) noch nachts (22:00 — 06:00 Uhr) Uberschreiten:

Larmkontingente LEK Tag/Nacht pro m?in dB(A),

ermittelt nach DIN 45691 und Zusatzkontingente nach Richtungssektoren

Teilflache Kontingent Sektor Zusatzkontingent

Tag | Nacht Tag Nacht
TF 1 innerhalb Baugrenzen 60 44 A 0 0
TF 2 VF3 NW 56 a7 B 5 4
TE 3VE N 60 47 C 5 5 Schalltechnische
Untersuchung

TF4VFO 60 45 D 4 2 zum DB 4 BPlan
TE5VES 60 46 E 7 7 ,Haus i. Wald - Nord“

Stadt Grafenau

3 VF = Verkehrsflache; NW, N, O, S = Himmelsrichtung Seite 8 ‘
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Sektor Anfang Ende
A 138,1 168,8
B 168,8 199,1
C 199,1 284,3
D 284,3 341,8
E 341,8 138,1

Die Gradeinteilung erfolgt in Altgrad (Vollkreis = 360°; Norden = 0/360°,
Osten = 90°, Suden = 180°, Westen = 270°). Die Sektoren verlaufen im
Uhrzeigersinn.

Referenzpunkt GKS X Y
Koordinaten 4602660,47 5408785,79

Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5,
wobei in den Gleichungen (6) und (7) Lek, durch Lex,j zu ersetzen ist.

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von
Flachenschallquellen mit dem Umgriff gemaR? Ubersichtslageplan im An-
hang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. Schalltechni-
sche Untersuchung zur 4. Anderung des Bebauungsplans ,Haus i. Wald -
Nord") nach dem Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgefihrt. Hier-
bei wurden Emissionskontingente fur unterschiedliche Gebiete ermittelt,
die im Ubersichtsplan im Anhang der schalltechnischen Untersuchung
(GEO.VER.S.UM, a.a.0.) bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallaus-
breitung unter alleiniger Berlcksichtigung der geometrischen Ausbrei-
tungsdampfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Schalltechnische
Untersuchung

zum DB 4 BPlan
,Haus i. Wald - Nord*

Stadt Grafenau
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4.5.3 Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens Uber mehrere Teilfla-
chen, so ist dieses Vorhaben dann zuléassig, wenn der sich ergebende Be-
urteilungspegel nicht gréRer ist als die Summe der sich aus den Emissi-
onskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Die Regelung der
Summation gemaf Abschnitt 5 der DIN 45691:2006-12 findet Anwendung;
sie wird nicht ausgeschlossen.

4.5.4 Gebaude mussen gemaf Art. 13 Abs. 2 BayBO einen ihrer Nutzung ent-
sprechenden Schallschutz aufweisen.

4.5.5 Betriebsleiterwohnungen und Betriebsleiterwohngebaude sind nicht zulas-
sig.

4.6 FORMULIERUNGSVORSCHLAG HINWEISE

4.6.1 MalRRgebliche und relevante Immissionsorte im Umfeld des Bebauungs-
plans sind bereits durch Gewerbelarm vorbelastet. Dies wurde gemaf
schalltechnischer Untersuchung bei der Ermittlung der Planwerte entspre-
chend berucksichtigt.
4.6.2 Bei Baugenehmigungsverfahren bzw. Nutzungsanderungsantragen kann
von der Genehmigungsbehorde der Nachweis gefordert werden, dass die
festgesetzten Emissionskontingente eingehalten werden kénnen. Dieser
Nachweis ist nach TA Larm unter Bericksichtigung der Schallausbrei-
tungsverhaltnisse der vom Vorhaben ausgehenden Gerausche zu fuhren.
Die Berechnungen mussen gemaf § 12 BauVorlV den nach bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschiitterungsschutz
nachweisen.
4.6.3 Daruber hinaus werden die folgenden SchallschutzmafZnahmen empfoh-
len, die im Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden soll-
ten.
¢ Die Fahrwege von Parkplatzen sind gegebenenfalls zu asphaltieren. Al-
ternativ hierzu kdnnen fir die Fahrwege ungefaste Pflastersteine ver-
wendet werden.

e Technische Anlagen und Aggregate sollten im Bereich von Gebauden
situiert werden, die dem nachstgelegenen Immissionsort abgewandt
sind.

e Die Abschirmwirkung von Gebauden sollte bei technischen Anlagen
ausgenutzt werden.

4.6.4 Gerdusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder un-
zumutbare Belastigungen nicht entstehen.

4.6.5 Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschrif-
ten, insbesondere DIN-Vorschriften konnen bei der Stadt Grafenau - Rat-
hausgasse 1 — 94481 Grafenau zu den regularen Offnungszeiten (telefoni-
sche Terminvereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden

Schalltechnische
Untersuchung
zum DB 4 BPlan

,Haus i. Wald - Nord*"

Stadt Grafenau
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5. BEURTEILUNG ANLAGENBEZOGENER VERKEHR

Der Zu- und Abfahrtsverkehr wird auf direktem Weg zur Kreisstralle FRG 11 ge-
fuhrt. Die Verkehrsnachfrage aus dem Gewerbe- und Mischgebiet im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans mit einer Flache von 3.724 m? wird nach Abschat-
zung mittels Bosserhoff-Verfahren ca. 56 Kfz-Fahrten pro Werktag betragen
(siehe Anlage 3).

Neben dem Gewerbeldrm sind nach TA Larm gesondert die entstehenden Ver-
kehrsgerdusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen
zu berucksichtigen. Diese sind in einem Abstand von bis zu 500 Metern vom
Betriebsgrundstiick organisatorisch soweit wie méglich zu vermindern, soweit,

a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerédusche fiir den Tag oder die
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

b) keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

c) die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Diese Anforderungen gelten kumulativ!

Die KreisstraRe FRG 11 weist gemald StraBenverkehrszéhlung 2023 ein
tagliches Verkehrsaufkommen von 2.527 Kfz im DTV auf. Der Schwerver-
kehrsanteil betragt dabei 3,4%.

Die prognostizierte Verkehrsnachfrage in Hohe von 56 Fahrten pro Werktag kann
demzufolge den Beurteilungspegel am maf3geblichen Immissionsort nicht um 3
dB(A) erhohen.

Organisatorische Mafinahmen weden nach TA Larm demzufolge nicht erfor-
derlich.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadt Grafenau plant mit Vorlage der 4. Anderung des Bebauungsplans
,=Haus i. Wald - Nord" die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets.

Hierfur wurde unter Berilicksichtigung der moglichen Immissionen durch weitere
Emittenten eine Gerauschkontingentierung nach DIN 45691 durchgefihrt.

Das Plangebiet ist in 5 Teilflachen unterteilt. Die ermittelten Kontingente betra-
gen nutzungsspezifisch fur ein GEg-Gebiet 60 dB(A) pro m? am Tag und zwi-
schen 44 und 47 dB(A) pro m? in der Nacht. Die niedrigeren Flachenleistungen
in der Nacht sind den bereits vorbelasteten Immissionsorten geschuldet. Die Zu-
satzkontingente betragen je nach Richtungssektor zwischen 0 und 7 dB(A).

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz einer Fla-
chenschallguelle mit den Umgriffen gemaR Ubersichtslageplan im Anhang der
schalltechnischen Untersuchung und unter Berlicksichtigung der Vorbelastung

Schalltechnische
Untersuchung
zum DB 4 BPlan

,Haus i. Wald - Nord*"

Stadt Grafenau
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durch Gewerbeldrm nach dem Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchge-
fuhrt. Hierbei wurden Emissionskontingente fir unterschiedliche Gebiete ermit-
telt, die im Ubersichtsplan bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung
unter alleiniger Beriicksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung bei
einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Cham, 01.04.2025

Dipl. Geogr. Univ. H. Pressler

Schalltechnische
Untersuchung

zum DB 4 BPlan
,Haus i. Wald - Nord*

Diese schalltechnische Untersuchung unterliegt dem Urheberrecht. Veroffentlichung und Vervielfaltigung (auch Stadt Grafenau

in Ausziigen) sowie Weitergabe an Dritte bedurfen der ausdriicklichen Genehmigung des Verfassers.

Berechnungen und Nutzungsrechte bleiben bis zur vollstandigen Begleichung des Rechnungsbetrages im Ei-

gentum des Verfassers. ‘
Seite 12
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SU zum Deckblatt Nr. 4 BPlan "Haus i.Wald-Nord"
Gerauschkontingentierung
RNATO0002

RECHENLAUFINFORMATIONEN

[ALLGEMEIN]
Rechenart:

Titel:
Rechengruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:

Gerauschkontingentierung
Kontingentierung DB4 250401

RunFile.runx
3

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 20)

Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:

Kernel Version:

01.04.2025 21:14:14

01.04.2025 21:14:15

00:00:254 [m:s:ms]

8

8

SoundPLANnNoise 9.1 (31.03.2025) - 64 bit

[PARAMETER]
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,001 dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
StraBen als geldndefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: DIN 45691
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegeldnde: Keine Dampfung
Bewertung: Standard Leq 0-24h
[DATEN]
Kontingentierung DB4 250401.sit 01.04.2025 21:14:10
- enthalt:
DFK GK.geo 05.10.2024 15:47:50
10s.geo 05.10.2024 17:04:04

BPlan 250401.geo
SQ TF 250401.geo

01.04.2025 21:13:34
01.04.2025 21:13:34

GEO.VER.S.UM

Planungs emeinschaft
ressler & eiler

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-StraRe 32 93413 Cham

Anhang 2
Seite 1
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SU zum Deckblatt Nr. 4 BPlan "Haus i.Wald-Nord"

Gerauschkontingentierung
RNATO0003
Kontingentierung fur: Tageszeitraum
Immissionsort GE Stockwiesen Haus i.Wald 22 MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
Gesamtimmissionswert L(Gl) 65,0 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 55,0 55,0
Gerauschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 53,2 56,4 56,0 54,1 53,7 -11,0
Planwert L(PI) 55,0 50,0 59,0 58,0 58,0 48,0 49,0 44,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?] | L(EK) GE Stockwiesen Haus i.Wald 22 MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA1
TF 1 in Baugrenzen 3526,6 60 47,2 40,5 38,2 52,8 52,0 39,2 39,8 40,9
TF 2 VF NW 93,5 56 25,1 21,7 19,4 34,8 37,3 18,0 18,4 19,5
TF3VFN 109,5 60 27,9 27,9 23,5 35,1 37,4 22,1 22,6 241
TF 4 VF O 1298,2 60 40,1 37,1 32,8 42,9 43,3 34,9 35,7 37,7
TF5VFS 1134,4 60 445 32,9 32,0 41,2 40,2 37,8 38,4 38,2
Immissionskontingent L(IK) 49,7 42,8 40,2 53,6 53,0 42,5 43,1 440
Unterschreitung 5,3 7,2 18,8 4.4 5,0 55 5,9 0,0
IGEO.VER.S‘:.UIVI ) Anhang
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 3
lanungs emeinschaft
Pressler & \Jeiler A
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Gerauschkontingentierung
RNATO0003
Kontingentierung fur: Nachtzeitraum
Immissionsort GE Stockwiesen Haus i.Wald 22 MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
Gesamtimmissionswert L(Gl) 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 40,0 40,0 40,0
Gerauschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 37,8 42,5 42,0 38,5 38,9 -11,0
Planwert L(PI) 40,0 35,0 44,0 41,0 42,0 35,0 33,0 29,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?] | L(EK) GE Stockwiesen Haus i.Wald 22 MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA1
TF 1 in Baugrenzen 3526,6 44 31,2 24,5 22,2 36,8 36,0 23,2 23,8 24,9
TF 2 VF NW 93,5 47 16,1 12,7 10,4 25,8 28,3 9,0 9,4 10,5
TF3VFN 109,5 47 14,9 14,9 10,5 22,1 24,4 9,1 9,6 11,1
TF 4 VF O 1298,2 45 25,1 22,1 17,8 27,9 28,3 19,9 20,7 22,7
TF5VFS 1134,4 46 30,5 18,9 18,0 27,2 26,2 23,8 24,4 24,2
Immissionskontingent L(IK) 34,6 27,6 25,0 38,1 37,8 27,5 28,1 29,0
Unterschreitung 54 7,4 19,0 2,9 4,2 7,5 49 0,0
IGEO.VER.S‘:.UIVI ) Anhang
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 4
lanungs emeinschaft
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SU zum Deckblatt Nr. 4 BPlan "Haus i.Wald-Nord"

Gerauschkontingentierung
RNATO0003
Entfernungsminderung A(div)
Teilflache Grole [m?] GE Stockwiesen Haus i.Wald 22 MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1

TF 1 in Baugrenzen 3526,6 48,2 55,0 57,2 42,6 43,5 56,2 55,7 54,5
TF 2 VF NW 93,5 50,7 54,0 56,3 40,9 38,4 57,7 57,3 56,2
TF 3VF N 109,5 52,5 52,5 56,9 453 429 58,3 57,8 56,2
TF4VF O 1298,2 51,1 54,0 58,3 48,3 47,8 56,2 55,4 53,4
TF5VFS 1134,4 46,0 57,7 58,5 49,4 50,3 52,7 52,1 52,3
IGEO.VER.S.UIVI ) Anhang
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrém-Stralte 34 93413 Cham Seite 5
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SU zum Deckblatt Nr. 4 BPlan "Haus i.Wald-Nord"
Gerauschkontingentierung
RNATO0003

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts

(22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N

TF 1 in Baugrenzen 60 44
TF 2 VF NW 56 47
TF3VFN 60 47
TF 4 VF O 60 45
TF5VFS 60 46

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

P

IGEO.VER.S‘:.UIVI

lanungs emeinschaft

ressler & \Jeiler A

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stralle 34 93413 Cham

Anhang
Seite 6
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SU zum Deckblatt Nr. 4 BPlan "Haus i.Wald-Nord"
Gerauschkontingentierung
RNATO0003

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

Far in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis E liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflachen durch

Planungs emeinschaft

ressler & \Jeiler A

Referenzpunkt
X | Y
4602660,47 5408785,79
Sektoren mit Zusatzkontingenten
Sektor Anfang | Ende | EK,zus, T | EK,zus,N
A 138,1 168,8 0 0
B 168,8 199,1 5 4
C 199,1 284,3 5 5
D 284,3 341,8 4 2
E 341,8 138,1 7 7
IGEO.VER.S‘:.UIVI ) Anhang
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stralle 34 93413 Cham Seite 7
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Stadt Grafenau S = ER.S.UM
4. Anderung BPlan "Haus i. Wald-Nord"

I

diee; Gz:";'"schaﬂ

Ermittlung der Vorbelastung an den ma3geblichen Immissionsorten

OW / IRW MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA1
Tag 60 60 60 55 55 55
Nacht 45 45 45 40 40 40

alle Angaben in dB(A)

BPlan Stockwiesen

TAG Teilpegel

Teilfliche |GroRe [m?] |L(EK) MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
GE-1 22948,6 55 41,9 46,4 45,2 44,2 43,3 41,2
GE-2 4462,6 59 34,2 36,0 35,5 40,3 38,8 35,8
GE-3 71171 58 35,4 38,4 37,9 47,2 44,4 39,7
Immissionskontingent L(IK) 43,3 47,4 46,4 49,5 47,5 44,2
Unterschreitung 16,7 12,6 13,6 5,5 7,5 10,8
TAG Zusatzkontingente

GE-1 9 6 6 4 4

GE-2 9 1 1 2 2

GE-3 9 2 2 2 2

GE-1 50,9 52,4 51,2 48,2 47,3 41,2
GE-2 43,2 37,0 36,5 42,3 40,8 35,8
GE-3 44,4 40,4 39,9 49,2 46,4 39,7
LIK mit Zusatzkontingent 52,3 52,8 51,6 52,2 50,4 44,2

Quelle: /7/ Tabelle 2 + Tabelle 3
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Stadt Grafenau

4. Anderung BPlan "Haus i. Wald-Nord"

BPlan Stockwiesen

NACHT Teilpegel
Teilflache GroRe [m?] |L(EK) MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
GE-1 22948,6 43 29,9 34,4 33,2 32,2 31,3 29,2
GE-2 4462,6 0 - - - - - -
GE-3 7117,1 0 - - - - - -
Immissionskontingent L(IK) 29,9 34,4 33,2 32,2 31,3 29,2
Unterschreitung 15,1 10,6 11,8 7,8 8,7 10,8
NACHT Zusatzkontingente
GE-1 6 4 4 3 3
GE-2 0 0 0 0 0
GE-3 0 0 0 0 0
GE-1 35,9 38,4 37,2 35,2 34,3 29,2
GE-2
GE-3
LIK mit Zusatzkontingent 35,9 38,4 37,2 35,2 34,3 29,2
Quelle: /7/ Tabelle 2 + Tabelle 3
Vorbelastung Bestand Zambelli MD-1 MiI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
Tag 45,9 54,0 54,0 49,5 51,0 55,0
Nacht 33,3 40,3 40,3 35,7 37,0 40,1
Quelle: /7/ Tabelle 1
Vorbelastung gesamt (Bestand Zambelli+Stockwiesen+FFW)

MD-1 MI-3 MI-3.2 WA-2 WA-5 WA 1
Tag 53,2 56,4 56,0 54,1 53,7 55,3
Nacht 37,8 42,5 42,0 38,5 38,9 40,4

eigene Berechnung

lanung
ressler

zG

| \
emelnscha“
eiler
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Stadt Velburg. OT Gilinching

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX
Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)
Lizenz fur: GEO.VER.S.UM — Planungsgemeinschaft Pressler & Geiler, D-93413 Cham / D-93105 Tegernheim

3.4 Gewerbegebiete (GE, Gl): Abschatzung der Strukturgréf3en (Beschéftigte)

Hinweis: Wenn verkehrsintensive Einrichtungen im Gebiet sind, missen zuséatzlich deren Verkehrsaufkommen nach Kapitel 3.5 ermittelt werden.

Hinweis: Wenn die Anzahl der Beschéftigten bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.3) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Giber die Brutto-Baulandflache und Beschéftigtendichte

Gebiet| Nutzung Flache Beschéftigten-
(brutto) dichte
in ha B/ha
Min Max
GE GE 0,4 20,0 30,0
Summe 0,4

(3.1.4) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Gber die Netto-Baulandflache und Beschéftigtendichte (abhangig vom Baugebietstyp)

Gebiet| Nutzung Flache Beschéftigten-
(netto) dichte
in ha B/ha
Min Max
GE GE
Summe

Beschéftigte
Min Max
7 11
7 11

Beschaftigte

Min Max

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

© Dr. Bosserhoff
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Programm Ver_Bau

(3.1.6) Abschétzung der Beschaftigtenanzahl Giber die Grundsticksflache und die Grund-/Geschossflachenzahl

© Dr. Bosserhoff

Beschéftigte

Gewahlte Anzahl fir
Verkehrsabschatzung

Min Max

10 15

Gebiet| Nutzung | Gr.sticks-| GFZ BGF BGF/Beschaftigtem Beschéftigte
flache in gm
ingm GFz BGF/Beschéftigtem
Max Min Min Max
GE GE
Summe
Zusammenstellung der Ergebnisse fur die Beschéaftigtenanzahl
Gebiet| Nutzung Beschéftigte Beschéftigte Beschéftigte Beschaftigte Beschaftigte
Abschatzung Uber Abschéatzung Uber Abschatzung Uber | Abschéatzung Gber | Abschéatzung Uber
Bruttobaulandflache | Nettobaulandflache Nettobaulandflache BGF/NFL GFz
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 7 11
Summe 7 11

10 15

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX
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../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_GFZ, GRZ, BMZ.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_Fläche je Beschäftigtem.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Wahl Nutzeranzahl.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Wahl Nutzeranzahl.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_Fläche je Beschäftigtem.docx

Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

3.4 Gewerbegebiete (GE, Gl): Abschatzung des Verkehrsaufkommens

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgréf3en” in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewéhlte Beschaftigtenzahl verwendet.

Gewerbliche Nutzung: Beschéftigtenverkehr:

© Dr. Bosserhoff

Pkw-Fahrten/
Werktag

Min Max

15

37

15

37

Gebiet | Nutzung Beschéftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag MIV-Anteil | Pkw-
senheit Beschaftigtem/d Besetzung
in % Weqge/B/d in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 10 15 90 2,0 3,0 18 41 90 100 1,1
Summe 10 15 18 41
Gewerbliche Nutzung: Kundenverkehr
Gebiet | Nutzung Beschéftigte Wege/ Wege/Werktag MIV-Anteil Pkw-
Beschaftigtem/d Besetzung
Weqge/B/d in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 10 15 0,5 1,0 5 15 100 100 1,1
Summe 10 15 5 15

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Pkw-Fahrten/
Werktag

Min Max

14

14

Anhang 3
Seite 3
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Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung © Dr. Bosserhoff

Gebietsbezogener Wirtschaftsverkehr und Gesamtverkehr

Gebiet | Nutzung Beschatftigte Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten Zuschlag Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten/
Beschaftigtem/d Werktag extern. WiV Werktag Werktag Werktag
interner externer gesamter
WiV-F/B/d Wirtschaftsverkehr in % Wirtschaftsverkehr | Wirtschaftsverkehr
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 10 15 0,50 2,00 5 30 5 1 2 6 32 26 83
Summe 10 15 5 30 1 2 6 32 26 83
Schwerverkehr
Gebiet | Nutzung Kfz-Fahrten/ Anteil Fahrten Schwer-V./
Werktag Schwer-V. Werktag
Wirtschaftsverkehr in % Wirtschaftsverkehr
Min Max Min Max
GE GE 6 32 50 3 16
Summe 6 32 3 16
Anhang 3
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../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_WiV-F intern.docx
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Gewerbegebiete (GE, Gl): Gesamtverkehr

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Min Max Min Max Min Max
GE GE 18 41 5 15 23 56
Summe 18 41 5 15 23 56

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

© Dr. Bosserhoff
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung © Dr. Bosserhoff

Gebiete mit gewerblicher Nutzung (GE, Gl): OPNV

OPNV-Anteile:
Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschéftigten-Verkehr Kunden-Verkehr
OPNV-Anteil OPNV-Anteil
in % in %
Min Max Min Max
GE GE 0 0 0 0

Anhang 3
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX Seite 6
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Gewerbegebiete (GE, Gl): Gesamtverkehr

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Min Max Min Max Min Max
GE GE 18 41 5 15 23 56
Summe 18 41 5 15 23 56

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

© Dr. Bosserhoff
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiete mit gewerblicher Nutzung (GE, GI): Nicht-motorisierter Verkehr (NMIV)

NMIV-Anteile:

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung

Beschéftigten-Verkehr Kunden-Verkehr

NMIV-Anteil NMIV-Anteil
in % in %
Min Max Min Max
GE GE 0 5 0 0

Tagesbelastungen im NMIV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit dem Rad, FulRwege]
Quell-/zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschéftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
NMIV-Wege NMIV-Wege NMIV-Wege
Min Max Min Max Min Max
GE GE 2
Summe 2

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

© Dr. Bosserhoff
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Programm Ver_Bau Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV) © Dr. Bosserhoff

Gewerbegebiete (GE, Gl): Kfz-Verkehr

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Gesamtverkehr Schwerverkehr-
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten Fahrten
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 15 37 5 14 6 32 26 83 3 16
Summe 15 37 5 14 6 32 26 83 3 16

Binnenverkehrs-Anteile im Pkw-Verkehr (Anteile der Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet):

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschéftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr
Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.
in % in % in %
GE GE 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX
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Stadt Velburg. OT Gilinching
Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX

Gewerbegebiete (GE, Gl): Kfz-Verkehr

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Quell-/Zielverkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt

Programm Ver_Bau

ohne Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet)

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Gesamtverkehr Schwerverkehr-
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten Fahrten
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 15 37 5 14 6 32 26 83 3 16
Summe 15 37 5 14 6 32 26 83 3 16

Richtungsbezogene Kfz-Tagesbelastungen im Quell-/Zielverkehr [Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Richtung

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Quell-/Zielverkehr Schwerverkehr
Pkw Pkw Kfz Kfz Lkw > 3,5 to
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
GE GE 8 19 3 7 3 16 14 42 2 8
Summe 8 19 3 7 3 16 14 42 2 8
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert
[Summe | 14 5 10 28 5

Verkehrsnachfrageprognose DB4 Haus im Wald.XLSX
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